


 Pauschaldeklaration Mittlere Ertragsausfallversicherung A02167/9 

 
 
Die in den nachstehenden Bestimmungen angegebenen Verweise beziehen sich auf Teil A der Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen für die Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 
 
Sie gelten nur für die Sachen und Gefahren, für die Versicherungsschutz beantragt und beurkundet ist. Soweit die Versi-
cherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß A1-3 der AVB MEAB 2023 nicht beantragt und im Versicherungs-
schein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 
 
Die Pauschaldeklaration definiert nicht die versicherten Gefahren. 
 
Alle unter II. genannten und als versichert vereinbarten Kostenpositionen sind je Versicherungsfall und versicherte Gefahr, 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Höchstentschädigungsgrenzen und Selbstbehalte, in der Addition (summarisch) 
bis zur Höhe der Versicherungssumme für Ertragsausfall zusätzlich versichert. 
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I. Erweiterungen des Versicherungsschutzes 
Ist Versicherung der nebenstehenden Gefahren vereinbart, sind 
im Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies vereinbart 
ist bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, folgende Ge-
fahren, Schäden und Kosten versichert: 

AVB  
MEAB 2023 

 

       Gefahren und Schäden   

       

1. Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen als Folge  
eines Sachschadens am Datenträger, auf dem die Daten und 
Programme gespeichert waren 

A1-1.4  

       2. Ertragsausfallschäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) A1-3.4  

       3. Rückwirkungsschäden infolge von Sachschäden bei Zulieferern, 
Abnehmern oder Versorgern innerhalb Europas 

A1-3.5 
bis zur  

Versicherungssumme, 
max. 125.000 Euro 

       4. Ertragsausfallschäden infolge von Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung 

A1-4.5  

       5. Ertragsausfallschäden infolge von Implosion A1-4.6  

       6. Ertragsausfallschäden durch betriebsbedingt vorhandene radio-
aktive Isotope 

A1-4.7  

       7. Ertragsausfallschäden infolge von Überspannungsschäden durch 
Blitzschlag oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 

A1-4.8  

       

8. Ertragsausfallschäden infolge des Verderbs von Lebensmitteln und 
Medikamenten in Tiefkühl- und Kühlgeräten bei Ausfall der öffent-
lichen Stromversorgung, Versagen der Tiefkühl-/Kühleinrichtungen 
durch Material- oder Herstellungsfehler, Kurzschluss, Isolations-
fehler, bestimmungswidrigem Austritt von Sole, Ammoniak oder 
anderen Kältemitteln 

A1-4.9 bis 20.000 Euro 

       9. Ertragsausfallschäden durch Sengschäden A1-4.10  

       10. Ertragsausfallschäden durch Schäden durch Verpuffung und Ruß A1-4.11  

       11. Ertragsausfallschäden durch Nutzfeuer oder Wärme zur Bearbeitung   

       
12. Ertragsausfallschäden infolge von Brandschäden an Räucher-, 

Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen, auch 
wenn der Brand innerhalb der Anlage ausbricht 

A1-4.12 

 

       13. Ertragsausfall durch Feuer auf zukünftigen Baustellen innerhalb 
Deutschlands 

A1-12.4.3 bis 100.000 Euro 

S G  6 2 0 3   0 5 / 20 2 3  1  von 3  = mitversichert 
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I. Erweiterungen des Versicherungsschutzes 
Ist Versicherung der nebenstehenden Gefahren vereinbart, sind 
im Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies vereinbart 
ist bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, folgende Ge-
fahren, Schäden und Kosten versichert: 

AVB  
MEAB 2023 

 

       Gefahren und Schäden   

       

14. Ertragsausfallschäden infolge von Nässeschäden durch bestim-
mungswidrigen Wasseraustritt aus: 
a) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung ein-

schließlich Fußbodenheizung 

A1-6.3.2 c)  

       b) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen A1-6.3.2 d)  

       c) Wasserbetten, Terrarien, Aquarien, Schwimmbecken oder 
Dekorationselementen 

A1-6.3.2 e)  

       d) ortsfesten Wasserlöschanlagen A1-6.3.4 a)  

       e) Regenrohren innerhalb des Gebäudes A1-6.3.4 b)  

       f) Zisternen A1-6.3.4 c)  

       15. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten A1-6.3.3  

       Sachen   

       16. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb Deutschlands 
bis zur nächsten Hauptfälligkeit; mindestens 6 Monate 

A1-12.2  

       17. Versicherungsschutz bei Betriebsverlegung innerhalb Deutsch-
lands, bis zu einem Monat nach Umzugsbeginn 

A1-12.3  

       

18. Ertragsausfall bei Schäden an Sachen auf Baustellen, in Baucon-
tainern und Baubuden einschl. Arbeitsmaterialien, die auf Baustel-
len verbaut werden innerhalb Deutschlands: A1-12.4.2 

bis 100.000 Euro 

       a) bei Einbruchdiebstahl, Selbstbehalt 10 %, mind. 250 Euro  bis 10.000 Euro 

       b) bei Weitere Elementargefahren  bis 10.000 Euro 

       19. Sachen unter Erdgleiche unterhalb der vorgeschriebenen Mindest-
lagerhöhe von 12 cm 

A1-17.1.5 a) und 
A1-17.1.7 b)  

 

       

II. Zusätzliche Einschlüsse 
Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, so sind 
zusätzlich zur Versicherungssumme folgende Schäden und 
Kosten auf Erstes Risiko versichert: 

AVB  
MEAB 2023  

       Kosten   

       1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens A(GB)-3.1  

       2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens A(GB)-3.2  

       3. Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich an-
geordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen 

A1-2.1.1  

       4. Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch nachhaltige und 
umweltfreundliche Maßnahmen (behördlich nicht vorgeschrieben) 

A1-2.1.2 bis 25.000 Euro 

       5. Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch Reparatur statt 
Neukauf auf Wunsch des Versicherungsnehmers 

A1-2.1.3 bis 25.000 Euro 

       6. Vertragsstrafen A1-2.1.4  

       7. Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen A1-2.1.5  

       8. Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen A1-2.1.6  

       9. Sachverständigenkosten ab einem entschädigungspflichtigen 
Schaden von 10.000 Euro 

A1-2.1.7  

       
10. Regiekosten 

a) ab einem entschädigungspflichtigem Schaden von   20.000 Euro A1-2.1.8 bis 5.000 Euro 

       b) ab einem entschädigungspflichtigem Schaden von 100.000 Euro bis 10.000 Euro 

       
11. Kosten für Maßnahmen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 

bei Wiedereröffnung nach einem ersatzpflichtigen Schaden mit 
mindestens 3 Monaten Schließung 

A1-2.1.9 bis 5.000 Euro 

S G  6 2 0 3   0 5 / 20 2 3  2  von 3  = mitversichert 
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III. Sonstiges 
AVB  
MEAB 2023 

 

       
1. Regressverzicht gegenüber einem Angehörigen, Mitarbeitern 

oder anderweitigen, berechtigten Nutzern auf Wunsch des Versi-
cherungsnehmers 

A(GB)-4.2  

       2. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Herbei-
führung des Versicherungsfalles 

A(GB)-5.1.3 bis 100.000 Euro 

       3. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Verlet-
zung von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften 

A(GB)-5.2 bis 100.000 Euro 

       4. Garagenklausel A(GB)-5.3  

       5. Keine Deckungslücke bei unklarer Zuständigkeit bei Versicher-
wechsel 

A(GB)-9  

       6. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung, wenn der 
Schaden nicht mehr als 1.000.000 Euro beträgt 

A1-15.3  

       7. Home-Service A1-18.1  

       8. Update-Garantie A1-18.2  

       
9. Abweichungen zu Verbands-/GDV-Bedingungen (sofern zum Nach-

teil des Versicherungsnehmers, wird auf Wunsch nach Verbands-
bedingungen reguliert) 

A1-18.3  

       10. Best Leistungsgarantie bis zur Versicherungssumme, 
max. 500.000 Euro 

A1-19.2 
nur bei ausdrücklicher 

Vereinbarung und 
Dokumentierung 

       11. Summen- und Konditionsdifferenzdeckung A1-18.5 

bis 15 Monate auf 
bisher versicherte 

Gefahren des  
Vorversicherers 

       12. Erweiterte Summen- und Konditionsdifferenzdeckung A1-19.3 
nur bei ausdrücklicher 

Vereinbarung und 
Dokumentierung 

 
 

       

IV. Komfort-Deckung 
(gilt nur, sofern Komfort-Deckung beantragt und im Versi-
cherungsschein beurkundet ist) 

Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, sind im 
Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies vereinbart ist 
bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, folgende Gefah-
ren, Schäden und Sachen versichert. 
Kosten sind zusätzlich zur Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko summarisch bis zur Höhe der Versicherungssumme versi-
chert. 

AVB  
MEAB 2023  

       1. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Herbei-
führung des Versicherungsfalles 

A1-19.1.1 bis 1.000.000 Euro 

       2. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Verlet-
zung von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften 

A1-19.1.2 bis 1.000.000 Euro 

       3. Leistungsgarantie Vorversicherung A1-19.1.3 
bis zur  

Versicherungssumme, 
max. 500.000 Euro 

       4. Rückwirkungsschäden infolge von Sachschäden bei Zulieferern, 
Abnehmern oder Versorgern innerhalb Europas 

A1-19.1.4 
bis zur  

Versicherungssumme, 
max. 500.000 Euro 

S G  6 2 0 3   0 5 / 20 2 3  3  von 3  = mitversichert 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Mittlere Ertragsausfallversicherung 

(AVB MEAB 2023) 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Mittleren Ertragsausfall-
versicherung und ist unterteilt in: 

Abschnitt A1 Mittlere Ertragsausfallversicherung 
 gilt für die Absicherung des Ertragsausfalls 

A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 enthält Regelungen zu folgenden Inhalten: 
 Überversicherung, Versicherung für fremde Rechnung, Aufwendungsersatz, Übergang 

von Leistungsansprüchen, Ablehnung der Leistungspflicht aus besonderen Gründen, 
Repräsentanten, Zahlung und Verzinsung der Entschädigung, Sachverständigenverfah-
ren, unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel 

A(KL) Klauseln zu Teil A für die Mittlere Ertragsausfallversicherung 
 gilt nur, wenn gesondert vereinbart 
 
 

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in: 

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsänderung, Verjährung) 
 
 

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, die Pauschaldeklaration, der 
Versicherungsschein und seine Nachträge. 
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A1-1 Gegenstand der Versicherung 

A1-1.1 Gegenstand der Deckung 

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge 
eines Sachschadens nach diesem Vertrag unterbro-
chen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Ent-
schädigung für den dadurch entstehenden Ertragsaus-
fallschaden. 

A1-1.2 Ertragsausfallschaden 

A1-1.2.1 Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versi-
cherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallscha-
den nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum 
Ende der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung 
oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte. 

A1-1.2.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der 
Versicherer keine Entschädigung, soweit der Ertrags-
ausfallschaden vergrößert wird durch 

a) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 

b) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen; 

c) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhandengekomme-
ner Sachen, Daten oder Programme nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht. 

A1-1.2.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-
weit es sich nicht um Aufwendungen zur Be-
triebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten; 

d) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen; 

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen. 

A1-1.3 Haftzeit 

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der 
Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfall-
schaden leistet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des 
Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach 
Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage 
als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten 
vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalender-
jahr. 

A1-1.4 Daten und Programme 

A1-1.4.1 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und 
Programmen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge 
eines Sachschadens nach diesem Vertrag am Daten-
träger, auf dem die Daten und Programme gespei-
chert waren, entstanden sind. 

A1-1.4.2 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsaus-
fallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, 
zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauf-
fähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden. 

 

A1-2 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

A1-2.1 Versicherte Kosten 

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme die infolge eines Versicherungs-
falles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
notwendige 

a) Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch 

aa) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen; 

bb) nachhaltige und umweltfreundliche Maßnahmen 
(behördlich nicht vorgeschrieben); 

cc) Reparatur statt Neukauf auf Wunsch des Ver-
sicherungsnehmers (Ressourcenschonende 
Reparaturen); 

b) Vertragsstrafen; 

c) zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen; 

d) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen; 

e) Sachverständigenkosten 

f) Regiekosten; 

g) Wiedereröffnungskosten. 

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 
wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung 
herangezogen. 

A1-2.1.1 Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch 
behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen 

A1-2.1.1.1 Abweichend von A1-1.2.2 b) besteht Versicherungs-
schutz auch, soweit der Ertragsausfallschaden 
durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen vergrößert wird. 

A1-2.1.1.2 Versicherungsschutz gemäß A1-2.1.1.1 gilt nur, 
soweit sich behördliche Anordnungen auf dem Be-
trieb dienende Sachen beziehen, die auf einem als 
Versicherungsort bezeichneten Grundstück des 
Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden 
gemäß diesen Versicherungsbedingungen betrof-
fen sind. 

A1-2.1.1.3 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Vergrößerungen des Ertragsausfall-
schadens nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der dem Betrieb dienenden Sachen zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teil-
weise untersagt, sind die dadurch entstehenden 
Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens nicht 
versichert. 

A1-2.1.1.4 Wenn die Wiederherstellung des Betriebes auf-
grund behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, wird für 
die Vergrößerung des Ertragsausfallschadens nur 
in dem Umfang gehaftet, soweit er auch bei Wieder-
herstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre. 

A1-2.1.2 Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch 
nachhaltige und umweltfreundliche Maßnahmen 
(behördlich nicht vorgeschrieben) 

A1-2.1.2.1 Der Versicherer ersetzt bei einem versicherten 
Ertragsausfallschaden folgende, nachgewiesene 
Mehrkosten, wenn sich der Unterbrechungszeit-
raum hierdurch vergrößert: 

Mehrkosten für 

a) nachhaltige bzw. nachhaltig produzierte Baustoffe 
wie z. B. Bodenbeläge, Farben und Dämmstoffe; 

b) den Umstieg auf die Nutzung regenerativer 
oder alternativer Energien; 
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c) die Installation von Solaranlagen, Wärmepum-
pen oder intelligenten Heizsystemen; 

d) den Einbau von energiesparender Beleuchtung 
wie z. B. LED-Leuchtmittel; 

e) den Einbau von energiesparenderen Geräten 
zur Klimatisierung; 

f) die Beauftragung von anerkannt nachhaltigen 
und öko-zertifizierten Unternehmen; 

g) sonstige Maßnahmen, die der Nachhaltigkeit 
bzw. Umweltfreundlichkeit dienen. 

A1-2.1.2.2 Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

A1-2.1.3 Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch 
Reparatur statt Neukauf auf Wunsch des VN 
(Ressourcenschonende Reparaturen) 

A1-2.1.3.1 Der Versicherer ersetzt bei einem versicherten Er-
tragsausfallschaden nachgewiesene Mehrkosten, 
wenn auf den Neukauf einer beschädigten, versi-
cherten Sache verzichtet wird und stattdessen die 
beschädigte Sache repariert wird. 

A1-2.1.3.2 Die Entschädigung der Mehrkosten ist auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

A1-2.1.4 Vertragsstrafen 

A1-2.1.4.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Vertrags-
strafen, die infolge eines versicherten Ertragsaus-
fallschadens innerhalb der Haftzeit anfallen. 

A1-2.1.4.2 Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachscha-
dens vertraglich vereinbarte Leistungen wegen 
Nicht- oder Schlechterfüllung von Liefer- oder Ab-
nahmeverpflichtungen. 

A1-2.1.4.3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

A1-2.1.5 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen 

A1-2.1.5.1 Der Versicherer leistet Entschädigung innerhalb 
der Haftzeit für zusätzliche Standgelder und ähnli-
che Mehraufwendungen, die infolge eines Sach-
schadens durch eine versicherte Gefahr anfallen, 
weil Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen 
oder Transportmittel nicht mehr entladen werden 
können. 

A1-2.1.5.2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

A1-2.1.6 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 

A1-2.1.6.1 Der Versicherer leistet Entschädigung innerhalb 
der Haftzeit für Wertverluste und zusätzliche Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass vom 
Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Be-
triebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines 
versicherten Ertragsausfallschadens vom Versi-
cherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß 
verwendet werden können. 

A1-2.1.6.2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

A1-2.1.6.3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

A1-2.1.7 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 
den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer 
von den durch den Versicherungsnehmer nach 
A(GB)-8 zu tragenden Kosten des Sachverständi-
genverfahrens den vereinbarten Anteil. 

A1-2.1.8 Regiekosten 

A1-2.1.8.1 Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 
den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versiche-
rer allgemeine Regiekosten als Ersatz für Aufwen-
dungen, die dem Versicherungsnehmer in Zu-

sammenhang mit der Feststellung und Abwicklung 
des Versicherungsfalles entstehen. Die Kosten 
werden nach Einzelnachweis erstattet. 

A1-2.1.8.2 Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

A1-2.1.9 Wiedereröffnungskosten 

A1-2.1.9.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für getroffene 
Maßnahmen bei der Wiedereröffnung zur Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit nach einer mindestens 
dreimonatigen Betriebsschließung aufgrund eines 
ersatzpflichtigen Schadens. 

A1-2.1.9.2 Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
A1-3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus-

schlüsse 

A1-3.1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-
fall) 

Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn 
dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist: 

Der Versicherer leistet Entschädigung für den versi-
cherten Ertragsausfall gemäß A1-1 infolge Schäden 
durch 

A1-3.1.1 Feuer (siehe A1-4), 

A1-3.1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub (siehe A1-5) oder den Versuch  
einer solchen Tat, 

A1-3.1.3 Leitungswasser (siehe A1-6), 

A1-3.1.4 Sturm, Hagel (siehe A1-7), 

A1-3.1.5 Weitere Elementargefahren (siehe A1-8): 

a) Überschwemmung, Rückstau, 

b) Erdbeben, 

c) Erdsenkung, Erdrutsch, 

d) Schneedruck, Lawinen, 

e) Vulkanausbruch, 

A1-3.1.6 Extended Coverage (EC) Gruppe A: 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung (siehe A1-9), 

A1-3.1.7 Extended Coverage (EC) Gruppe B: 
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
A1-10), 

A1-3.1.8 Unbenannte Gefahren (siehe A1-11). 

A1-3.2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

A1-3.2.1 Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revo-
lution, Rebellion oder Aufstand oder Verfügung von 
hoher Hand. 

A1-3.2.2 Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Inne-
re Unruhen, soweit nicht nach A1-9.1 versichert. 

A1-3.2.3 Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

A1-3.3 Schäden durch Terrorakte 

A1-3.3.1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und unge-
achtet etwaiger abweichender Bestimmungen gelten 
Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die 
direkt oder indirekt durch einen Terrorakt verursacht 
oder mit verursacht worden sind, als ausgeschlossen. 

A1-3.3.2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen 
oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die 
geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölke-
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rung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrich-
tungen Einfluss zu nehmen. 

A1-3.3.3 Abweichend von A1-3.3.1 und nur im Rahmen der 
nach den Bestimmungen dieses Vertrages versicher-
ten Gefahren gelten, soweit jeweils vereinbart, Er-
tragsausfallschäden und Kosten durch Terrorakte 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen versi-
chert, sofern 

a) die Versicherungssumme von 10 Millionen Euro 
nicht überschritten wird; 

b) sich der Sachschaden in der Bundesrepublik 
Deutschland ereignet. 

Ertragsausfallschäden sind nur versichert, wenn 
sich sowohl der auslösende Sachschaden als 
auch die Betriebsunterbrechung in der Bundes-
republik Deutschland ereignen und auswirken. 

A1-3.3.4 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben 
nachstehende Sach- und Ertragsausfallschäden sowie 
Verluste, Kosten oder Aufwendungen jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen: 

a) Kontaminationsschäden durch chemische oder 
biologische Substanzen; 

b) Schäden durch nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen; 

c) Rückwirkungsschäden; 

d) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser); 

e) Schäden durch Zu-/Abgangsbeschränkungen. 

A1-3.3.5 Die Mitversicherung von Terrorschäden kann vom Ver-
sicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündi-
gung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

A1-3.4 Schäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) 

A1-3.4.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gelten als Sachschäden 
abweichend von A1-3.2.1 auch Schäden an dem Be-
trieb dienenden Sachen, die 

a) im Zuge von Räumungs- bzw. Entschärfungs-
maßnahmen an unentdeckter Kriegsmunition 
(Blindgänger) bzw. 

b) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegs-
munition 

beendeter Kriege zerstört oder beschädigt werden 
oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden-
kommen. 

A1-3.4.2 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die 
Räumungs- und Entschärfungsmaßnahmen vom 
Kampfmittelräumdienst bzw. im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften von einem Munitionsfachkundi-
gen durchgeführt und die sprengtechnisch gebote-
nen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. 

A1-3.4.3 Weitere Voraussetzung für eine Entschädigung ist 
der vorausgegangene Explosionsschaden. Ausfall-
schäden, die durch die im Vorfeld getroffenen Maß-
nahmen entstehen, gelten nicht versichert. 

A1-3.4.4 Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland beschränkt. 

A1-3.5 Rückwirkungsschäden infolge von Sachschäden 
bei Zulieferern, Abnehmern und Versorgern 

A1-3.5.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, liegt ein Ertragsausfall-
schaden auch vor, wenn sich ein Sachschaden auf 
dem Grundstück ereignet hat, das Betriebsstelle ei-
nes mit dem Versicherungsnehmer 

a) durch Zulieferung von Produkten in laufender 
Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens 
(Zulieferer), 

b) durch Abnahme von Produkten in laufender Ge-
schäftsverbindung stehenden Unternehmens 
(Abnehmer) oder 

c) durch Versorgung mit Strom, Gas oder Wasser 
in laufender Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens (Versorger) 

ist. 

A1-3.5.2 Sofern versichert besteht Versicherungsschutz für 
die Gefahren Feuer (siehe A1-4), Einbruchdiebstahl 
(siehe A1-5), Leitungswasser (siehe A1-6) und 
Sturm/Hagel (siehe A1-7). 

Schäden durch Weitere Elementargefahren (siehe 
A1-8), Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung (siehe A1-9), Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen (siehe A1-10) sowie 
Unbenannte Gefahren (siehe A1-11) sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. 

A1-3.5.3 Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und Europa begrenzt. 

A1-3.5.4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
A1-4 Feuer 

A1-4.1 Sachschaden 

Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung 
oder das Abhandenkommen einer dem Betrieb die-
nenden Sache durch 

A1-4.1.1 Brand, 

A1-4.1.2 Blitzschlag, 

A1-4.1.3 Explosion, 

A1-4.1.4 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung. 

A1-4.2 Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

A1-4.3 Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschä-
den an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag 
Schäden anderer Art entstanden sind. 

Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grund-
stück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sa-
chen als elektrischen Einrichtungen und Geräten ste-
hen Schäden anderer Art gleich. 

A1-4.4 Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Aus-
gleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb 
des Behälters stattfindet. 

Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

A1-4.5 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das An-
prallen oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung. 

A1-4.6 Implosion 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, sind Sachschäden im 
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Sinne von A1-4.1 auch Schäden an dem Betrieb die-
nenden Sachen durch Implosion. 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zu-
sammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 

A1-4.7 Radioaktive Isotope 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versiche-
rungsschein genannt ist, sind Sachschäden im Sinne 
von A1-4.1 auch Schäden an dem Betrieb dienenden 
Sachen, die als Folge eines unter die Versicherung fal-
lenden Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schäden durch Kontamination 
und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope 
von Kernreaktoren. 

A1-4.8 Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder 
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 

A1-4.8.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gelten in Erweiterung zu 
A1-4.3 als Sachschäden auch Überspannungs-, 
Überstrom- und Kurzschlussschäden, die an den 
dem Betrieb dienenden elektrischen Einrichtungen 
und Geräten durch Blitzschlag oder sonstige atmo-
sphärisch bedingte Elektrizität entstehen, wenn auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
keine Sachschäden anderer Art durch Blitzschlag 
nachgewiesen werden können. 

A1-4.8.2 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Über-
spannungs-, der Überstrom- oder der Kurzschluss-
schaden am Versicherungsort eingetreten ist. 

A1-4.8.3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

A1-4.9 Verderb von Lebensmitteln und Medikamenten in 
Tiefkühl- und Kühlgeräten 

A1-4.9.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, sind Sachschäden im 
Sinne von A1-4.1 auch Schäden an dem Betrieb 
dienenden Lebensmitteln und Medikamenten in Ge-
frier- und Tiefkühlanlagen/-räumen und Kühlgeräten 
bei 

a) Ausfall der öffentlichen Stromversorgung, 

b) Versagen der Tiefkühl-/Kühleinrichtungen durch 
Material- oder Herstellungsfehler, Kurzschluss, 
Isolationsfehler, 

c) bestimmungswidrigem Austritt von Sole, Ammo-
niak oder anderen Kältemitteln. 

A1-4.9.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, 
die entstanden sind durch 

a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der 
Kühlanlagen, 

b) angekündigte Stromabschaltungen, 

c) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Ver-
sicherungsschutzes entstanden sind bzw. vor-
handen waren, auch wenn diese erst nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung 
treten, 

d) Schwund oder natürlichen Verderb der Waren, 

e) eine versicherbare Gefahr (siehe A1-3) 

entstanden sind. 

A1-4.9.3 Der Versicherungsnehmer hat 

a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu 
beachten, 

b) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen, 

c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Be-
dienungsvorschriften der Kühleinrichtung zweck-
entsprechend zu verpacken. 

A1-4.9.4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

A1-4.10 Sengschäden 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versiche-
rungsschein genannt ist, leistet der Versicherer abwei-
chend zu A1-4.13 auch Entschädigung für den Ertrags-
ausfall durch Sengschäden, die nicht durch eine versi-
cherte Gefahr nach A1-4.2 bis A1-4.6 entstanden sind. 

A1-4.11 Verpuffung und Rußschäden 

A1-4.11.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer 
auch Entschädigung für den Ertragsausfall durch 
Verpuffung und Rußschäden an versicherten Sa-
chen, die nicht durch eine versicherte Gefahr nach 
A1-4.2 bis A1-4.6 entstanden sind. 

A1-4.11.2 Ein Schaden durch Ruß liegt vor, wenn Ruß plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, befindlichen Feue-
rungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen aus-
getreten ist und unmittelbar auf versicherte Sachen 
einwirkt. 

A1-4.11.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch dauernde 
Einwirkung des Rußes entstehen. 

A1-4.12 Brandschäden innerhalb von Räucher-, Trocknungs- 
und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie 
an deren Inhalt 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt abweichend von A1-
4.13.1 d): 

Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonsti-
gen ähnlichen Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind 
auch dann Sachschäden im Sinne von A1-4.1, wenn 
der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht. 

A1-4.13 Nicht versicherte Schäden 

A1-4.13.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-4.1 gelten nicht 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Erdbeben; 

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verur-
sacht wurden, dass sich ein Sachschaden ge-
mäß A1-4.1 bis A1.4.6 verwirklicht hat; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorga-
nen von elektrischen Schaltern durch den in 
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Brandschäden, die an dem Betrieb dienenden 
Sachen dadurch entstehen, dass sie einem 
Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder 
sonstigen Zwecken ausgesetzt wurden; dies gilt 
auch für Ertragsausfallschäden durch Schäden 
an Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer 
oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird. Folgeschäden sind versichert; 

e) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Sturmflut. 

A1-4.13.2 Die Ausschlüsse nach A1-4.13.1 c) und d) gelten 
nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, 
dass sich an anderen Sachen ein Sachschaden ge-
mäß A1-4.1 verwirklicht hat. 

 
A1-5 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-

bruch, Raub 

A1-5.1 Sachschaden 

Sachschaden ist das Abhandenkommen, die Zerstö-
rung oder die Beschädigung einer dem Betrieb die-
nenden Sache durch 

A1-5.1.1 Einbruchdiebstahl, 

A1-5.1.2 Vandalismus nach einem Einbruch, 

A1-5.1.3 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks 

oder durch den Versuch einer solchen Tat. 
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A1-5.2 Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

A1-5.2.1 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher 
Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; 

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhandengekommen sind; 

A1-5.2.2 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis auf-
bricht oder falsche Schlüssel (siehe A1-5.2.1) oder 
andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; 

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhandengekommen sind; 

A1-5.2.3 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 
Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude 
eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

A1-5.2.4 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß A1-5.4.1.1 oder A1-5.4.1.2 anwendet, um 
sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

A1-5.2.5 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruch-
diebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes 
durch Raub gemäß A1-5.4 an sich gebracht hatte, in 
einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein 
Behältnis öffnet; 

werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Ein-
bruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen 
Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses 
versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, 
wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnis-
ses erlangt hat durch 

A1-5.2.5.1 Einbruchdiebstahl gemäß A1-5.2.2 aus einem 
Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit 
wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen 
versichert sind; 

A1-5.2.5.2 Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in de-
nen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser 
besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außer-
halb des Versicherungsortes verwahrt werden; 

Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen 
außerhalb des Versicherungsortes voneinander 
getrennt verwahrt werden; 

A1-5.2.5.3 Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem 
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss 
oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen 
sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, 
wenn der Täter gegenüber dem Versicherungs-
nehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der 
Mittel gemäß A1-5.4.1.1 oder A1-5.4.1.2 anwen-
det, um sich die Öffnung des Kombinationsschlos-
ses zu ermöglichen; 

A1-5.2.6 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er � innerhalb oder auch 
außerhalb des Versicherungsortes � durch Diebstahl 
an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder 
der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsams-
inhaber den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässi-
ges Verhalten ermöglicht hatte. 

A1-5.3 Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der 
Täter auf eine der in A1-5.2.1, A1-5.2.5 oder A1-5.2.6 
bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt 
und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder be-
schädigt. 

A1-5.4 Raub 

A1-5.4.1 Raub liegt vor, wenn 

A1-5.4.1.1 gegen den Versicherungsnehmer oder einen 
seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um 
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versi-
cherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht 
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 
eines bewussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

A1-5.4.1.2 der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb 
des Versicherungsortes � bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, 
an dem auch die Drohung ausgesprochen wird � 
verübt werden soll; 

A1-5.4.1.3 dem Versicherungsnehmer oder einem seiner 
Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar 
vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infol-
ge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache 
wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt be-
einträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft 
ausgeschaltet ist. 

A1-5.4.2 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete voll-
jährige Personen gleich, denen er die Obhut über die 
versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. 

A1-5.4.3 Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, 
die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewa-
chung der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
beauftragt sind. 

A1-5.5 Ereignisort 

A1-5.5.1 Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines 
Raubes oder von Vandalismus nach einem Einbruch 
müssen innerhalb des Versicherungsortes verwirk-
licht worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten 
müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben 
Versicherungsortes verwirklicht worden sein. 

A1-5.5.2 Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Sachen, 
die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst 
auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es 
sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb 
des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen 
nach A1-5.4.1 verübt wurden. 

A1-5.6 Nicht versicherte Schäden 

Als Sachschaden im Sinne von A1-5.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 
durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung oder bestimmungswidrig aus-
tretendes Leitungswasser; 

b) Erdbeben; 

c) Überschwemmung; 

d) Sturmflut. 

 
A1-6 Leitungswasser 

A1-6.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Sachschäden sind innerhalb von Gebäuden eingetretene 

A1-6.1.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den 
dem Betrieb dienenden Rohren 

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und 
den damit verbundenen Schläuchen; 

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen, 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkes-
seln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind; 
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A1-6.1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten, dem Betrieb dienenden Installationen: 

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) 
sowie deren Anschlussschläuche; 

b) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichba-
re Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen; 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Rohren und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend), soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

A1-6.2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

Sachschäden sind außerhalb von den dem Betrieb 
dienenden Gebäuden eintretende frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der 
Wasserversorgung oder an den Rohren der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit 

a) diese Rohre der Versorgung der dem Betrieb die-
nenden Gebäude oder Anlagen dienen und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück 
befinden und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

A1-6.3 Nässe-Sachschäden 

A1-6.3.1 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung 
oder das Abhandenkommen einer dem Betrieb die-
nenden Sache durch bestimmungswidrig ausgetre-
tenes Leitungswasser. 

A1-6.3.2 Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
tungen) oder damit verbundenen Schläuchen; 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen; 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung einschließlich Fußbodenheizung; 

d) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen; 

e) Wasserbetten, Terrarien, Aquarien, Schwimm-
becken oder Dekorationselementen. 

A1-6.3.3 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich. 

A1-6.3.4 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt als Leitungswasser 
auch Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist 
aus 

a) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschan-
lagen-Leckage; siehe A1-6.4); 

b) innerhalb des Gebäudes, in dem sich die versi-
cherten Sachen befinden, verlaufenden Regen-
rohren; 

c) Zisternen (Behälter für Regenwasser). 

A1-6.4 Wasserlöschanlagen 

A1-6.4.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt als Sachschaden 
auch die Zerstörung, Beschädigung oder das Ab-
handenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Wasserlöschanlagen-Leckage. 

A1-6.4.2 Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungs-
widrige Austreten von Wasser oder auf Wasser 

basierenden Flüssigkeiten aus einer ortsfesten Was-
serlöschanlage am Versicherungsort. 

Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasser-
behälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, 
Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zuleitungs-
rohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasser-
löschanlage dienen. 

A1-6.4.3 Als Sachschaden gelten auch innerhalb von Gebäu-
den, die dem Betrieb dienen, Schäden durch 

a) Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- 
oder Ableitungsrohren der Wasserlöschanlagen; 

b) Frost an den sonstigen versicherten Einrichtun-
gen dieser Anlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte. Als Sachschaden 
gelten nicht Schäden an Rohren und Installationen 
unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tra-
gend), soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

A1-6.4.4 Als Sachschaden gelten ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht Schäden durch 

a) Druckproben; 

b) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden 
oder an der Wasserlöschanlage; 

c) Schwamm; 

d) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Wasserlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung 
oder den Erdrutsch verursacht hat; 

e) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung; 

f) Erdbeben. 

A1-6.4.5 Als Sachschaden gelten nicht Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

A1-6.5 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Bruch- 
oder Nässeschaden am Versicherungsort oder einem 
Nachbargrundstück eingetreten ist. 

A1-6.6 Nicht versicherte Schäden 

A1-6.6.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-6.1 bis A1-6.3 
gelten ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht Schäden durch 

a) Regenwasser aus Fallrohren; 

b) Plansch- oder Reinigungswasser; 

c) Schwamm; 

d) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen her-
vorgerufenen Rückstau; 

e) Erdbeben; 

f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Leitungswasser nach A1-6.3 die Erdsenkung 
oder den Erdrutsch verursacht hat; 

g) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an Wasserlöschanlagen; 

h) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

i) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen, Auf-
stellpools und Planschbecken oder ähnlichen 
mobilen Behältnissen; 

j) Sturmflut. 
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A1-6.6.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-6.1 bis A1-6.3 
gelten nicht Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 

c) ortsfesten Wasserlöschanlagen. 

 
A1-7 Sturm, Hagel 

A1-7.1 Sachschäden 

Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder 
das Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden 
Sache 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf die dem Betrieb dienenden Sachen; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf die dem Be-
trieb dienenden Sachen wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an dem 
Betrieb dienenden Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms 
oder Hagels auf Gebäude, die mit den dem Betrieb 
dienenden Gebäuden baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit den dem Betrieb dienenden Gebäu-
den baulich verbunden sind. 

A1-7.2 Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
des dem Betrieb dienenden Gebäudes oder mit 
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden 
nur durch Sturm entstanden sein kann. 

A1-7.3 Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 

A1-7.4 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Sturm 
oder der Hagel am Versicherungsort oder einem 
Nachbargrundstück eingetreten ist. 

A1-7.5 Nicht versicherte Schäden 

A1-7.5.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-7.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 
durch 

a) Sturmflut; 

b) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnun-
gen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

d) Lawinen; 

e) Erdbeben. 

A1-7.5.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-7.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) im Freien befindlichen beweglichen Sachen; 

c) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes 
angebracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenan-
lagen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), 
elektrische Freileitungen einschließlich Ständer 
und Masten sowie Einfriedungen; 

d) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

 
A1-8 Weitere Elementargefahren 

A1-8.1 Sachschaden 

Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung 
oder das Abhandenkommen einer dem Betrieb die-
nenden Sache durch 

a) � soweit dies vereinbart ist � Überschwemmung, 
Rückstau, 

b) � soweit dies vereinbart ist � Erdbeben, 

c) Erdsenkung, Erdrutsch, 

d) Schneedruck, Lawinen, 

e) Vulkanausbruch. 

A1-8.2 Überschwemmung, Rückstau 

A1-8.2.1 Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund 
und Bodens des Grundstücks, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, oder von unmittelbar angrenzenden 
Grund- und Bodenflächen, Straßen, Geh- und Rad-
wegen mit erheblichen Mengen von Oberflächen-
wasser durch 

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern, 

b) Witterungsniederschläge, 

c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von a) oder b). 

A1-8.2.2 Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung 
von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-
wässern oder durch Witterungsniederschläge be-
stimmungswidrig aus gebäudeeigenen Ableitungs-
rohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das 
Gebäude eindringt. 

A1-8.2.3 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Rück-
stau am Versicherungsort oder einem Nachbar-
grundstück eingetreten ist. 

A1-8.2.4 Nicht versicherte Schäden 

A1-8.2.4.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch 

a) Erdbeben; 

b) Sturmflut; 

c) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberflä-
che gedrungen (siehe A1-8.1 a); 

d) Vulkanausbruch; 

e) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

f) Verfügung von hoher Hand. 
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A1-8.2.4.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

A1-8.3 Erdbeben 

A1-8.3.1 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinnern ausgelöst wird. 

A1-8.3.2 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass 

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustan-
des der versicherten Sachen nur durch ein Erd-
beben entstanden sein kann. 

A1-8.3.3 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn das Erdbeben 
am Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück 
eingetreten ist. 

A1-8.3.4 Nicht versicherte Schäden 

Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

A1-8.4 Erdsenkung, Erdrutsch 

A1-8.4.1 Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des 
Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 

A1-8.4.2 Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder 
Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

A1-8.4.3 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Erdsen-
kung oder der Erdrutsch am Versicherungsort oder 
einem Nachbargrundstück eingetreten ist. 

A1-8.4.4 Nicht versicherte Schäden 

A1-8.4.4.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch 

a) Trockenheit oder Austrocknung; 

b) Vulkanausbruch; 

c) Überschwemmung; 

d) Erdbeben; 

e) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

f) Verfügung von hoher Hand. 

A1-8.4.4.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 

nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

A1-8.5 Schneedruck, Lawinen 

A1-8.5.1 Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von 
Schnee- oder Eismassen. Als Schneedruck gilt auch 
das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von 
Dächern. 

A1-8.5.2 Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen. 

A1-8.5.3 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Schnee-
druck oder die Lawine am Versicherungsort oder ei-
nem Nachbargrundstück eingetreten ist. 

A1-8.5.4 Nicht versicherte Schäden 

A1-8.5.4.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch 

a) Überschwemmung; 

b) Erdbeben; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

d) Verfügung von hoher Hand. 

A1-8.5.4.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind, und an den in diesen Gebäu-
den oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

A1-8.6 Vulkanausbruch 

A1-8.6.1 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-
ergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von 
sonstigen Materialien und Gasen. 

A1-8.6.2 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Vulkan-
ausbruch am Versicherungsort oder einem Nachbar-
grundstück eingetreten ist. 

A1-8.6.3 Nicht versicherte Schäden 

A1-8.6.3.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch 

a) Erdbeben; 

b) Verfügung von hoher Hand. 

A1-8.6.3.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-8.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

A1-8.7 Wartezeit 

A1-8.7.1 Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem 
Ablauf von einem Monat ab Antragstellung (Warte-
zeit). 

A1-8.7.2 Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz 
gegen die jeweilige Gefahr nach A1-8.2 bis A1-8.6 
über einen anderen Vertrag bestanden hat und der 
Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung 
durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 
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A1-8.8 Besonderes Kündigungsrecht 

A1-8.8.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten die Weiteren 
Elementargefahren (siehe A1-3.1.5) in Textform kün-
digen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

A1-8.8.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb von einem 
Monat nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

A1-8.9 Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsjahr auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt. 

 
A1-9 Extended Coverage Gruppe A: 

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung 

A1-9.1 Sachschaden durch Innere Unruhen 

Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung 
einer dem Betrieb dienenden Sache unmittelbar durch 
Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Un-
ruhen. Abhandenkommen einer dem Betrieb dienen-
den Sache gilt nur in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen als Sachschaden. 

Der Ausschluss von Inneren Unruhen gemäß A1-3.2.2 
gilt insofern nicht. 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffent-
liche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung 
geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen 
verüben. 

A1-9.2 Sachschaden durch Böswillige Beschädigung 

A1-9.2.1 Sachschaden ist die vorsätzliche Zerstörung oder 
Beschädigung einer dem Betrieb dienenden Sache 
von betriebsfremden Personen unmittelbar durch 
Böswillige Beschädigung. 

A1-9.2.2 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die 
nicht im Betrieb tätig sind. 

A1-9.2.3 Als Sachschaden im Sinne von A1-9.2.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen; 

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl 
entstehen; 

c) durch biologische oder chemische Substanzen 
verursachte Kontaminationen. 

A1-9.3 Sachschaden durch Streik, Aussperrung 

Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung 
einer dem Betrieb dienenden Sache unmittelbar durch 
Streik oder Aussperrung. Abhandenkommen einer 
dem Betrieb dienenden Sache gilt nur in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung als 
Sachschaden. 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer 
verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete 
planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig gro-
ßen Zahl von Arbeitnehmern. 

A1-9.4 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Inneren 
Unruhen, die Böswillige Beschädigung, der Streik oder 
die Aussperrung am Versicherungsort oder einem 
Nachbargrundstück eingetreten sind. 

A1-9.5 Nicht versicherte Schäden 

A1-9.5.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-9.1 bis A1-9.3 
gelten ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht Schäden durch 

a) Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn, 
der Brand, die Explosion oder die Implosion ist 
durch Innere Unruhen entstanden; 

b) Erdbeben; 

c) Verfügung von hoher Hand. 

A1-9.5.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-9.1 bis A1-9.3 
gelten nicht Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 

es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion 
oder Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe 
A1-9.1). 

A1-9.6 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechts beansprucht werden kann. 

A1-9.7 Besonderes Kündigungsrecht 

A1-9.7.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können die 
Gefahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung (siehe A1-3.1.6) jederzeit in 
Textform kündigen. Die Kündigung wird eine Woche 
nach Zugang wirksam. 

A1-9.7.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
A1-10 Extended Coverage Gruppe B: 

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 

A1-10.1 Sachschaden 

Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung 
einer dem Betrieb dienenden Sache durch 

a) Fahrzeuganprall; 

b) Rauch; 

c) Überschalldruckwellen. 

A1-10.2 Fahrzeuganprall 

A1-10.2.1 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung 
einer dem Betrieb dienenden Sache durch Schienen-, 
Straßen- oder Wasserfahrzeuge, die nicht vom Ver-
sicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude oder 
deren Arbeitnehmer betrieben werden. 

A1-10.2.2 Als Sachschäden im Sinne von A1-10.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 
durch Verschleiß. 

A1-10.2.3 Als Sachschäden im Sinne von A1-10.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Fahrzeugen; 

b) Zäunen, Straßen und Wegen. 

A1-10.3 Rauch 

A1-10.3.1 Ein Sachschaden durch Rauch liegt vor, wenn 
Rauch plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, be-
findlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocken-
anlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf die dem 
Betrieb dienenden Sachen einwirkt. 

A1-10.3.2 Nicht als Sachschäden im Sinne von A1-10.1 gelten 
Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des 
Rauches entstehen. 

A1-10.4 Überschalldruckwellen 

Ein Sachschaden durch eine Überschalldruckwelle 
liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst 
wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat, und die-
se Druckwelle unmittelbar auf die dem Betrieb dienen-
den Sachen einwirkt. 
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A1-10.5 Ereignisort 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Fahrzeug-
anprall, der Rauch oder die Überschalldruckwellen am 
Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück ein-
getreten sind. 

A1-10.6 Nicht versicherte Schäden 

A1-10.6.1 Als Sachschaden im Sinne von A1-10.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 
durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

b) Erdbeben; 

c) Verfügung von hoher Hand. 

A1-10.6.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-10.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

 
A1-11 Unbenannte Gefahren 

A1-11.1 Sachschaden 

A1-11.1.1 Sachschaden ist die plötzliche und unvorhergesehe-
ne Zerstörung oder Beschädigung einer dem Betrieb 
dienenden Sache durch Unbenannte Gefahren. 

A1-11.1.2 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für 
die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versi-
cherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

A1-11.1.3 Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachtei-
lige Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zerstörung 
oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein vor-
handener Mangel offenkundig wird oder es sich um 
reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, 
von Software oder von eingebauten Mikroprozesso-
ren handelt. Eine Fehlfunktion liegt insbesondere vor, 
wenn die betroffenen Anlagen nicht funktionieren, 
falsche Ergebnisse produzieren oder Daten nicht zur 
Verfügung stehen. 

A1-11.2 Nicht versicherte Schäden 

A1-11.2.1 Als Sachschäden im Sinne von A1-11.1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 

a) die nach A1-3.1.1 bis A1-3.1.7 � Feuer, Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere 
Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahr-
zeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen � so-
wie über Besondere Bedingungen, Zusatzbedin-
gungen oder Klauseln versicherbar oder dort aus-
geschlossen sind; 

b) durch Aufruhr, Plünderung, Streik, Aussperrung, 
Sabotage; 

c) durch natürliche Beschaffenheit von Sachen; 

d) durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung; dauern-
de Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Staub; 
korrosive Angriffe oder Abzehrungen, Rost, 
übermäßigen Ansatz von Kesselstein; Schlamm 
oder sonstige Ablagerungen; 

e) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen sowie normale Witte-
rungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit 

und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 
muss; 

f) durch Kontamination, Vergiftung, Verseuchung 
mit Krankheitserregern (Bakterien, Viren), es sei 
denn, diese treten als Folge eines versicherten 
Ereignisses ein; 

g) durch Ablagerung, Verrußung, Verstaubung, Be-
aufschlagung, es sei denn, diese treten als Folge 
eines versicherten Ereignisses ein; 

h) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, 
Elektrizität oder sonstiger Energie- oder Treib-
stoffversorgung; 

i) durch Versagen oder mangelnde Funktion von 
Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen; 

j) durch Reißen, Setzen, Schrumpfen oder Dehnen 
der dem Betrieb dienenden Gebäude, Gebäude-
bestandteile und Fundamente aufgrund von bau-
lichen oder statischen Mängeln sowie Verstöße 
gegen bauliche Vorschriften; 

k) durch Erdsenkung über nicht naturbedingten 
Hohlräumen wie Tunnel, Bergwerksstollen; 

l) durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder 
Ausführungsfehler; 

m) durch Tiere, Pflanzen, Pilze oder Schwamm, in-
neren Verderb, Mikroorganismen; 

n) durch Löschen oder Ändern von Daten, insbe-
sondere durch Computerviren, ohne gleichzeiti-
ge Zerstörung oder Beschädigung des Datenträ-
gers, auf dem die Daten gespeichert waren oder 
der Anlage, durch die sie verarbeitet wurden; 

o) durch fehlende äußere Einwirkung oder Versagen 
von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen; 

p) durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, 
Wartung; 

q) durch nicht geschlossene Fenster oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch versicherte Gefahren entstanden sind; 

r) durch Rückstau von Wasser aus Rohren der öf-
fentlichen Abwasserkanalisation, es sei denn, es 
handelt sich um einen Folgeschaden eines ver-
sicherten Ereignisses; 

s) durch Überschwemmung durch andere als die 
nach A1-8.2 versicherbaren Sachverhalte; 

t) durch Starkregen nach A1-19.4; 

u) durch Genmanipulation, Genmutation oder andere 
Genveränderungen; 

v) durch Glas- oder Metallschmelzmassen; 

w) durch Trockenheit oder Austrocknung; 

x) durch Grundwasser; 

y) durch Meteoriteneinschlag; 

z) durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige 
Verfügungen von hoher Hand. 

A1-11.2.2 Als Sachschaden im Sinne von A1-11.1 gelten nicht 
Schäden an 

a) Gebäuden oder in Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
befindlichen Sachen; 

b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 

c) Sachen während des Transportes; 

d) lebenden Tieren und Pflanzen; 

e) Gewässern, Grund und Boden. 

A1-11.3 Besonderes Kündigungsrecht 

A1-11.3.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können die 
Unbenannten Gefahren (siehe A1-3.1.8) jederzeit in 
Textform kündigen. Die Kündigung wird eine Woche 
nach Zugang wirksam. 
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A1-11.3.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

A1-11.4 Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsjahr auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt. 

 
A1-12 Versicherungsort 

A1-12.1 Versicherungsort 

A1-12.1.1 Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden 
nur, sofern sich der Sachschaden innerhalb des Ver-
sicherungsortes ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehen-
den Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort 
entfernt worden sind. Voraussetzung ist, dass diese 
Sachen in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört wurden 
oder abhandengekommen sind. 

A1-12.1.2 Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden 
oder die als Versicherungsort bezeichneten Grund-
stücke. 

A1-12.1.3 Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vanda-
lismus nach einem Einbruch sind nur die Gebäude 
oder Räume von Gebäuden, die im Versicherungs-
vertrag bezeichnet sind oder die sich auf den im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücken 
befinden. 

A1-12.1.4 Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäu-
des oder Grundstücks ist das gesamte Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt. 

A1-12.2 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 

A1-12.2.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gelten als Versiche-
rungsort auch Gebäude auf neu hinzukommenden 
Betriebsgrundstücken gleichartiger Nutzung inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland bis zur nächs-
ten Hauptfälligkeit, mindestens jedoch für 6 Monate 
nach deren Hinzukommen. 

A1-12.2.2 Schäden durch Weitere Elementargefahren (siehe 
A1-8), Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung (siehe A1-9), Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen (siehe A1-10) sowie 
Unbenannte Gefahren (siehe A1-11) sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. 

A1-12.2.3 Die Bestimmungen über Unterversicherung nach A1-
15.2 sind anzuwenden. 

A1-12.3 Betriebsverlegung 

A1-12.3.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, gilt im Fall einer Be-
triebsverlegung auf der Grundlage des bisherigen 
Vertrages auch die neue Betriebsstätte als Versiche-
rungsort, soweit diese innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland liegt. 

A1-12.3.2 Während der Betriebsverlegung besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Betriebsstätten. Der Versiche-
rungsschutz in der bisherigen Betriebsstätte erlischt 
jedoch spätestens einen Monat nach Umzugsbeginn. 
Das Transportrisiko zwischen den beiden Betriebs-
stätten ist nicht versichert. 

A1-12.3.3 Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum 
Zwecke der Vereinbarung neuer Beiträge und Be-
dingungen unverzüglich anzuzeigen. Kommt eine 
Einigung über Beiträge und Bedingungen nicht zu-
stande, erlischt die vorläufige Deckung mit Beendi-
gung der Vertragsverhandlungen, spätestens jedoch 
zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Versicherer 
kann in diesem Fall den Beitrag nach dem bisheri-
gen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen. 

A1-12.3.4 Schäden durch Weitere Elementargefahren (siehe 
A1-8), Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung (siehe A1-9), Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen (siehe A1-10) sowie 
Unbenannte Gefahren (siehe A1-11) sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. 

A1-12.4 Abhängige Außenversicherung 

A1-12.4.1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht 
Versicherungsschutz auch für Ertragsausfall bei 
Schäden an Sachen, die sich vorübergehend außer-
halb des Versicherungsortes innerhalb der Europäi-
schen Union sowie Islands, Liechtensteins, Norwe-
gens, der Schweiz und des Vereinigten Königreiches 
befinden. 

A1-12.4.1.1 Zeiträume von mehr als 6 Monaten gelten nicht als 
vorübergehend. 

A1-12.4.1.2 Ausgeschlossen sind Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden auf Baustellen. 

A1-12.4.1.3 Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe A1-5), 
Sturm und Hagel (siehe A1-7) sowie Weitere Ele-
mentargefahren (siehe A1-8) ist Voraussetzung, 
dass sich die Sachen in Gebäuden befinden. 

A1-12.4.1.4 Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

A1-12.4.2 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, besteht in Erweiterung 
zu A1-12.4.1.2 auch Versicherungsschutz für den Er-
tragsausfall bei Schäden an versicherten Sachen auf 
Baustellen, in Baucontainern und Baubuden inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland.  

A1-12.4.2.1 Dies gilt auch für Arbeitsmaterialien, die auf Bau-
stellen verbaut werden.  

A1-12.4.2.2 Versicherungsschutz besteht auch über den in A1-
12.4.1.1 genannten Zeitpunkt hinaus. 

A1-12.4.2.3 Für die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe A1-3.1.2) 
gilt als vereinbarte Sicherheitsvorschrift gemäß A1-
17.1, dass 

A1-12.4.2.3.1 bei Bürocontainern und Baubuden 

a) die Zugangstür geschützt ist mit 

 einem bündigen Zylinderschloss oder 

 einem einbruchhemmenden Türschild mit 
Zylinderschutz oder 

 einer Panzerüberfalle und Hangschloss 
mit gehärtetem Stahlbügel; 

b) die Fenster geschützt sind 

 mit von innen verschließbaren Metall-
Klappläden oder 

 durch Gitter oder 

 durch von innen feststellbare Metall- 
oder Holzrollläden; 

A1-12.4.2.3.2 bei allseits geschlossenen Baustellen-Lagercon-
tainern 

die Flügel-bzw. Doppel-Flügeltüren geschützt 
sind durch 

 zwei Hangschlösser mit gehärtetem Stahl-
bügel oder 

 ein spezielles Panzerriegelschloss für Bau-
container; 

A1-12.4.2.3.3 bei Lagerräumen in Rohbauten 

sämtliche Öffnungen ordnungsgemäß geschlossen 
sind und massive Bautüren ausgestattet sind mit 

 einem bündigen Zylinderschloss oder 

 einem einbruchhemmenden Türschild mit 
Zylinderschutz oder 

 einer Panzerüberfalle und Hangschloss mit 
gehärtetem Stahlbügel. 



Abschnitt A1 � Mittlere Ertragsausfallversicherung 

S G  2 9 0 3 - A 1   0 5 / 2 0 2 3  b  1 4  von 2 1  

A1-12.4.2.4 Die Entschädigung ist jeweils auf den hierfür verein-
barten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

A1-12.4.3 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, besteht abweichend von 
A1-1.2 Versicherungsschutz für den Ertragsausfall in-
folge von Schäden auf zukünftigen Baustellen (Arbeits-
stätten) innerhalb Deutschlands für die Gefahr Feuer 
(siehe A1-4). 

A1-12.4.3.1 Entschädigung wird nur unter folgenden Voraus-
setzungen geleistet: 

a) Für Arbeiten des Versicherungsnehmers liegt 
ein detaillierter schriftlicher Auftrag des Auf-
traggebers sowie ein Kostenvoranschlag oder 
Ähnliches vor, auf dessen Basis der Auftrag er-
teilt wurde. 

b) Der Auftrag als auch der Kostenvoranschlag, 
auf dessen Basis der Vertrag zustande ge-
kommen ist, wurden nachweislich mindestens 
eine Woche vor dem Schadenereignis dem 
Vertragspartner zugestellt. 

c) Der Sachschaden ereignete sich innerhalb von 
einem Monat vor Beginn der vertraglich ver-
einbarten Tätigkeiten. 

A1-12.4.3.2 Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
A1-13 Versicherungswert, Bewertungszeitraum, Versiche-

rungssumme, Meldung, Nachhaftung, Beitrag 

A1-13.1 Versicherungswert 

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlau-
fenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versi-
cherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne 
Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

A1-13.2 Bewertungszeitraum 

Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 
auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate ver-
einbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Mona-
ten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, be-
trägt der Bewertungszeitraum 24 Monate. Bei einer 
Haftzeit von 36 Monaten beträgt der Bewertungszeit-
raum 36 Monate. 

Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. 

A1-13.3 Versicherungssumme 

A1-13.3.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versiche-
rer und Versicherungsnehmer im Einzelnen verein-
barte Betrag, der dem Versicherungswert entspre-
chen soll und der gemäß dem Summenermittlungs-
schema des Versicherers im Antrag errechnete oder 
später gemeldete Wert. 

A1-13.3.2 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur 
Anwendung kommen. 

A1-13.4 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr ent-
sprechen. 

A1-13.5 Meldung der Versicherungssumme 

A1-13.5.1 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, den nach seinen Geschäftsbüchern im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Wert zu melden. 
Grundlage für die Meldung ist das Summenermitt-
lungsschema des Versicherers. Der gemeldete Wert 
gilt ab Eingang der Meldung als neue Versiche-
rungssumme. 

A1-13.5.2 Solange eine Meldung nicht erfolgt, gilt � sofern 
Dynamik nach A1-14 vereinbart ist � als gemeldeter 
Wert und als neue Versicherungssumme der um die 
Dynamik erhöhte Wert. 

A1-13.5.3 Erfolgt keine Meldung und ist keine Dynamik verein-
bart oder widerspricht der Versicherungsnehmer der 
Dynamik und meldet nicht spätestens gleichzeitig mit 
dem Widerspruch seinen Versicherungswert, so gilt 
als gemeldeter Wert und neue Versicherungssumme 
die bisherige Versicherungssumme. Wird die Mel-
dung vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so 
ersetzt ab Zugang der Meldung der gemeldete Be-
trag die Versicherungssumme nach A1-13.3. 

A1-13.6 Beitrag 

A1-13.6.1 Der Jahresbeitrag wird zu Beginn des Versicherungs-
jahres aus dem Wert nach A1-13.5 berechnet. 

A1-13.6.2 Ändert sich nach A1-13.3 in Verbindung mit A1-13.5 
die Versicherungssumme, so bleibt dies auf den Bei-
trag für das vergangene Versicherungsjahr ohne Ein-
fluss. 

A1-13.6.3 Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle 
von A1-13.5 der Jahresbeitrag neu berechnet. Der 
neue Jahresbeitrag gilt ab Eingang der Meldung bei 
dem Versicherer. 

A1-13.7 Nachhaftung 

Der Versicherer haftet über die Versicherungssumme 
hinaus für weitere 35 Prozent. Dies gilt nicht für ver-
einbarte Entschädigungsgrenzen und Versicherungs-
summen auf Erstes Risiko sowie bei Aufhebung der 
Dynamik (A1-14) oder Unterversicherung (A1-15.2.1 
und A1-15.2.2). 

 
A1-14 Dynamik 

A1-14.1 Dynamik 

Soweit Dynamik vereinbart ist, erhöht sich die Versi-
cherungssumme mit Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres um den vereinbarten Prozentsatz. 

A1-14.2 Information über Änderungen 

Die nach A1-14.1 berechneten Versicherungssummen 
werden auf volle 500 Euro aufgerundet. Die neuen 
Versicherungssummen und die geänderten Beiträge 
werden dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt 
gegeben. 

A1-14.3 Unterversicherung 

Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe A1-
15.2) bleiben unberührt. 

A1-14.4 Widerspruchsrecht 

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme kann der Versi-
cherungsnehmer der Dynamik durch Erklärung in Text-
form widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Dynamik nicht 
wirksam. 

A1-14.5 Aufhebungsrecht 

A1-14.5.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung 
in Textform verlangen, dass die Bestimmungen über 
die Dynamik künftig nicht mehr anzuwenden sind. 

A1-14.5.2 Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Nachhaftung (siehe 
A1-13.7). 

A1-14.6 Überversicherung 

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssum-
me nach A(GB)-1 bleibt unberührt. 

 
A1-15 Umfang der Entschädigung 

A1-15.1 Entschädigungsberechnung 

A1-15.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für den versi-
cherten Ertragsausfallschaden. 
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Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Er-
gebnis des Betriebes während des Unterbrechungs-
zeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit, günstig oder ungünstig beeinflusst haben 
würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung nicht eingetreten wäre. 

A1-15.1.2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit erge-
ben, sind angemessen zu berücksichtigen. 

A1-15.1.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein-
trächtigung erwirtschaftet worden wären. 

A1-15.1.4 Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen nach A1-2. 

A1-15.1.5 Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die 
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, so-
weit die Sachen infolge des Sachschadens nicht 
eingesetzt werden. 

A1-15.2 Unterversicherung 

A1-15.2.1 Ist der letzte vor Eintritt des Sachschadens gemelde-
te Wert niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete 
Wert des Geschäftsjahres, für das die Meldung ab-
gegeben wurde, so wird nur der Teil des Schadens 
ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält wie 
der gemeldete Wert zum tatsächlich erwirtschafteten 
Wert des Geschäftsjahres, für das die Meldung ab-
gegeben wurde. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass weder 
er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfsperson 
die unrichtige Meldung verschuldet hat. Grundlage 
für die Ermittlung des tatsächlich erwirtschafteten 
Wertes ist das Summenermittlungsschema des Ver-
sicherers. 

A1-15.2.2 Ist eine Meldung gemäß A1-13.5.1 nicht rechtzeitig 
erfolgt, so tritt an deren Stelle der bei Eintritt des 
Sachschadens maßgebende fiktive Betrag gemäß 
A1-13.5.2 oder A1-13.5.3 oder der gemäß A1-13.5.3 
Satz 2 nachträglich gemeldete Betrag. 

A1-15.2.3 Abweichend von A1-13.7 gilt die Nachhaftung auch 
bei Unterversicherung nach A1-15.2.1 und A1-15.2.2 
innerhalb der ersten 6 Monate des neuen Geschäfts-
jahres, wenn die neue Versicherungssumme gemäß 
A1-13.5.2 zustande gekommen ist. Nach Ablauf der 
6 Monate entfällt auch hier die Nachhaftung. 

A1-15.2.4 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach A1-
15.5 und die Entschädigungsgrenzen nach A1-15.6 
sind im Anschluss an A1-15.2.1 und A1-15.2.2 an-
zuwenden. 

A1-15.3 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 

A1-15.3.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, wird auf den Einwand 
der Unterversicherung nach A1-15.2 bis zur verein-
barten Schadenhöhe verzichtet. 

A1-15.3.2 Bei Feststellung des Gesamtbetrages aller Versiche-
rungssummen werden Versicherungssummen auf 
Erstes Risiko nicht berücksichtigt. 

A1-15.4 Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes 
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei die-
sen Positionen nicht berücksichtigt. 

A1-15.5 Selbstbehalt 

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 
nach A1-15.6 sind im Anschluss an diese Kürzung an-
zuwenden. 

A1-15.6 Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versiche-
rungsfall höchstens 

A1.15.6.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-
summe; 

A1-15.6.2 bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen; 

A1-15.6.3 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode 
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchst-
entschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

A1-15.7 Ereignisdefinition 

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu 
verstehen, die aus ein und derselben Ursache inner-
halb von 72 Stunden anfallen. 

 
A1-16 Buchführungspflicht 

A1-16.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu 
führen. Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnungen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, 
Beschädigung oder Zerstörung zu schützen. 

A1-16.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in A1-16.1 ge-
nannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in 
B3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
A1-17 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

A1-17.1 Sicherheitsvorschriften 

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versiche-
rungsnehmer 

A1-17.1.1 die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehen-
den Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien); 

A1-17.1.2 mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und 
Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Bran-
che des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur 
Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzube-
wahren, dass sie im Versicherungsfall voraussicht-
lich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhandenkommen können; 

A1-17.1.3 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über 
Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies 
besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen 
und diese so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhandenkommen können. 

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkun-
den sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser 
Sachen insgesamt 2.500 Euro nicht übersteigt. 

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken; 

A1-17.1.4 für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch, Raub 

a) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlos-
sen zu halten, solange die Arbeit, von Nebenar-
beiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

b) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherun-
gen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behält-
nissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneinge-
schränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu be-
tätigen, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

c) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
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Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen; 

d) Registrierkassen, elektrische und elektronische 
Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen; 

A1-17.1.5 für die Gefahr Leitungswasser 

a) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens 12 cm über dem 
Fußboden zu lagern; sofern dies vereinbart und 
im Versicherungsschein genannt ist, gelten Sa-
chen unter Erdgleiche unterhalb dieser Mindest-
lagerhöhe bis zu dem vereinbarten Betrag mit-
versichert; 

b) die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten 
Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 

c) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten; 

d) während der kalten Jahreszeit alle Räume genü-
gend zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten; 

e) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal 
in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder durch eine gleichermaßen qualifizierte 
Prüfstelle prüfen und etwaige Mängel unverzüg-
lich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die 
Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem Versi-
cherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen; 

A1-17.1.6 für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in 
denen sich die versicherten Sachen befinden, insbe-
sondere Dächer und außen an den Gebäuden ange-
brachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden 
unverzüglich nach den anerkannten Regeln der 
Technik beseitigen zu lassen; 

A1-17.1.7 für die Weiteren Elementargefahren Überschwem-
mung und Rückstau 

a) Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, freizuhalten; 

b) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fuß-
boden zu lagern; 

Sofern dies vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt ist, gelten Sachen unter Erdglei-
che unterhalb dieser Mindestlagerhöhe bis zu 
dem vereinbarten Betrag mitversichert. 

A1-17.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A1-17.1 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den 
in B3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
A1-18 Sonstige vertragliche Regelungen 

A1-18.1 Home-Service 

A1-18.1.1 Erreichbarkeit und Leistung 

Auch außerhalb der Geschäftszeiten steht dem Ver-
sicherungsnehmer ein spezieller Home-Service rund 
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, zur Ver-
fügung. Im Notfall organisiert dieser rasche Hilfe und 
vermittelt qualifizierte Handwerker und Dienstleister. 

A1-18.1.2 Rufnummer 

Dieser Home-Service kann unter der im Versicherungs-
schein genannten Telefonnummer erreicht werden. 

A1-18.2 Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesserun-
gen (Update-Garantie) 

Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen � Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen für die Mittlere Ertragsausfallversicherung 
(AVB MEAB 2023), die Besonderen oder Zusatzbedin-
gungen sowie die Pauschaldeklaration � ausschließ-
lich zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne 
Mehrbeitrag geändert, so gelten die Inhalte der neuen 
Bedingungen ab Einführung auch für diesen Vertrag. 

A1-18.3 Abweichungen zu den Verbandsbedingungen 

Wenn die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versiche-
rungsbedingungen von den unverbindlich empfohlenen 
Allgemeinen Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rungs-Bedingungen (FBUB 2010 Version 01.04.2014) 
bzw. Sonderbedingungen für die Mittlere Feuer-Betriebs-
unterbrechungs-Versicherung (MFBU 2010 Version 
01.01.2011) des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e. V. (GDV) zum Nachteil des Ver-
sicherungsnehmers abweichen, wird auf Wunsch des 
Versicherungsnehmers nach den Verbandsbedingungen 
reguliert. 

A1-18.4 Beitragsanpassungsklausel 

A1-18.4.1 Grundsatz 

Der Beitrag kann, auch soweit er für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, maximal einmal pro 
Versicherungsjahr nach Maßgabe der nachfolgen-
den Regelungen von dem Versicherer angepasst 
werden und dementsprechend steigen oder sinken. 

Der Versicherer ist jedoch verpflichtet, zumindest alle 
fünf Jahre zu überprüfen, ob der Beitrag entsprechend 
den nachfolgenden Regelungen anzupassen ist. 

A1-18.4.2 Beitragsanpassungsklausel 

A1-18.4.2.1 Bei der Erstkalkulation des Tarifes werden der Bei-
trag für die einzelne Risikoart sowie die Beiträge 
für erweiterten Versicherungsschutz unter Berück-
sichtigung von Schaden, Kosten (Provisionen, 
Sach- und Personalkosten, Rückversicherungsbei-
träge und Risikokapitalkosten) und gegebenenfalls 
Feuerschutzsteuer kalkuliert. 

Der Schaden wird über den Schadensatz (jährli-
cher Schadenaufwand geteilt durch die Versiche-
rungssumme) geschätzt. 

Die Ermittlung des Schadensatzes erfolgt zum einen 
aus den Beobachtungen einer ausreichend großen 
Anzahl gleichartiger Risiken, die Gegenstand die-
ser Versicherung sind und bei denen es sich um 
unternehmenseigene Werte handelt. Ergänzend 
werden externe statistische Daten (insbesondere 
des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V.) herangezogen. Zum anderen 
wird die voraussichtliche künftige Schaden- und 
Kostenentwicklung berücksichtigt. Aus diesen Er-
gebnissen werden mit versicherungsmathemati-
schen Methoden Werte berechnet, die in der Zu-
kunft im Durchschnitt zu erwarten sind. 

A1-18.4.2.2 Im Rahmen der Überprüfung der Beiträge für be-
stehende Verträge ermittelt der Versicherer neue 
Werte für die anzusetzenden Schadensätze. 

Die Ermittlung erfolgt wie in A1-18.4.2.1 beschrie-
ben auf Grundlage der dann aktuellen Informatio-
nen über den Schadenverlauf. 

Dabei dürfen grundsätzlich nur die seit dem Ver-
tragsschluss bzw. der letzten Anpassung des Ver-
sicherungsbeitrages eingetretenen, nicht vom Versi-
cherer vorhersehbaren Veränderungen der Schaden-
entwicklung berücksichtigt werden. 

Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung 
von Anpassungsfaktoren (z. B. gleitender Neuwert-
faktor) eingeflossen sind, dürfen bei diesen Berech-
nungen nicht noch einmal berücksichtigt werden. 
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A1-18.4.2.3 Ist der neu ermittelte Schadensatz um mehr als 
5 Prozent höher als der bei der letzten Beitrags-
überprüfung ermittelte (bzw. der bei der Erstkalku-
lation ermittelte, sofern es sich um die erste Bei-
tragsüberprüfung handelt), ist der Versicherer be-
rechtigt, den Beitrag entsprechend zu erhöhen. 
Fällt er um mehr als 5 Prozent niedriger aus, ist 
der Versicherer verpflichtet, den Beitrag entspre-
chend zu senken. 

Abweichungen, die wegen eines Nicht-Erreichens 
dieses Schwellenwertes von 5 Prozent nicht im 
Rahmen einer Beitragsanpassung berücksichtigt 
werden können, werden bei künftigen Beitrags-
überprüfungen berücksichtigt. 

Dabei darf der neue Versicherungsbeitrag nicht 
höher sein als der Versicherungsbeitrag für neu ab-
zuschließende Versicherungsverträge mit gleichen 
Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang. 

A1-18.4.2.4 Der neue Versicherungsbeitrag gilt mit Wirkung ab 
Beginn der nächsten Versicherungsperiode, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer über 
die Beitragsanpassung spätestens einen Monat 
vor deren Wirksamwerden in Textform informiert 
und über sein im Folgenden geregeltes Kündi-
gungsrecht belehrt hat. 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der 
Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bei-
tragserhöhung, kündigen. 

A1-18.5 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration und im Versi-
cherungsschein genannt ist, besteht Versicherungs-
schutz für die Differenzdeckung zur Vorversicherung. 

A1-18.5.1 Gegenstand 

Für die Zeit vom Vertragsbeginn dieses Vertrages 
bis zum Vertragsablauf bzw. zur Vertragskündigung 
der wirksam bestehenden Vorversicherung/anderwei-
tigen Mittleren Ertragsausfallversicherung (= Grund-
vertrag) für das gleiche Risiko und die gleichen im 
Grundvertrag versicherten Gefahren besteht Versi-
cherungsschutz in Form einer Summen- und Kondi-
tionsdifferenzdeckung in nachstehend beschriebe-
nem Umfang. 

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig beste-
henden Mittleren Ertragsausfallversicherung geht 
dem Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor 
(Subsidiärdeckung). 

A1-18.5.2 Leistungsumfang 

A1-18.5.2.1 Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages 
über den des Grundvertrages hinausgeht, besteht 
dagegen Versicherungsschutz bis zum jeweiligen 
Ablauf der anderen Versicherungsverträge (Diffe-
renzdeckung) für das gleiche Risiko und die glei-
chen im Grundvertrag versicherten Gefahren. 

Versicherungsleistungen aus optionalen/beitrags-
pflichtigen Gefahren und Zusatzbausteinen, die 
über den Grundvertrag nicht eingeschlossen sind 
(z. B. Elementargefahren, Best Leistungsgarantie), 
sind nicht versichert. 

Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschä-
digungssummen, Versicherungssummen, Selbst-
behalte und diese Bedingungen bilden den Rahmen 
für gleichartige Leistungen aus allen Versiche-
rungsverträgen zusammen für die Berechnung der 
Differenzdeckung. 

Sofern ein Selbstbehalt des Grundvertrages über 
dem Selbstbehalt dieses Vertrages liegt, ist diese 
über die Differenzdeckung nicht erstattungsfähig. 

A1-18.5.2.2 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leis-
tungen aus dem Grundvertrag ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes, der zum Zeitpunkt der An-
tragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. 

Nachträglich vorgenommene Änderungen an dem 
Grundvertrag bewirken keine Erweiterung der Dif-
ferenzdeckung, es sei denn, dies wird zwischen 
Versicherungsnehmer und Versicherer gesondert 
vereinbart. 

A1-18.5.2.3 Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungs-
schutz, sofern 

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Diffe-
renzdeckung keine anderweitige Versicherung 
bestanden hat; 

b) die Leistung des anderen Versicherers infolge 
eines Vergleichs zwischen dem anderweitigen 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer 
nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. 
Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nach-
weise über die Schadenhöhe durch den ander-
weitigen Versicherer lediglich eine pauschale 
Entschädigung erbracht wird; 

c) dem Versicherungsnehmer der Versicherungs-
schutz im Grundvertrag wegen 

 Nichtzahlung des Beitrages, 

 der Verletzung einer Obliegenheit � auch 
teilweise � 

verweigert wurde. 

A1-18.5.3 Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer hat 

 Änderungen des Grundvertrages unverzüglich 
anzuzeigen, 

 alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge 
oder sonstigen Dokumente oder Bestätigungen 
einzureichen, 

 bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
diesen zunächst dem Versicherer des Grundver-
trages anzuzeigen und dort seine Ansprüche 
geltend zu machen, 

 bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles die-
sen zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, 
sobald er von dem anderweitigen Versicherer in-
formiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall 
dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die 
Leistungspflicht fällt. 

A1-18.5.4 Ablauf der Differenzdeckung 

A1-18.5.4.1 Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung 
endet zu dem bei Antragstellung bei dem Versiche-
rer dieses Vertrages angezeigten Ablauf des 
Grundvertrages, längstens nach 15 Monaten. Ab 
diesem Termin besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang dieses Vertrages. 

Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeen-
digung der Fremdversicherung, frühestens ab 
Kenntnis des Versicherers über die vorzeitige Ver-
tragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der 
Beitrag im vollen Umfang fällig. 

A1-18.5.4.2 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Diffe-
renzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz 
ist der hierfür zu zahlende Beitrag zu entrichten. 

 
A1-19 Besondere Vereinbarungen � sofern besonders ver-

einbart und im Versicherungsschein genannt 

A1-19.1 Zusatzbedingungen zur Mittleren Ertragsausfall-
versicherung � Komfort-Deckung 

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, ergänzen diese Zusatzbedingungen 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 

A1-19.1.1 Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässig-
keit bei Herbeiführung des Versicherungsfalles 

In Erweiterung zu A(GB)-5.1.3 und zur Pauschal-
deklaration Mittlere Ertragsausfallversicherung unter 
III. Sonstiges Nr. 2 gilt: 
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Der vereinbarte Betrag für die Höhe des Gesamt-
schadens, bis zu dem der Versicherer auf den Ein-
wand der groben Fahrlässigkeit bei Herbeiführung 
des Versicherungsfalles verzichtet, wird auf den un-
ter IV. Komfort-Deckung, Nr. 1 der Pauschaldeklara-
tion genannten Betrag erhöht. 

Bei der Feststellung der Schadenhöhe werden die 
versicherten Kosten mit eingerechnet. 

A1-19.1.2 Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässig-
keit bei Verletzung von Obliegenheiten und Sicher-
heitsvorschriften 

In Erweiterung zu A(GB)-5.2 und zur Pauschalde-
klaration Mittlere Ertragsausfallversicherung unter 
III. Sonstiges Nr. 3 gilt: 

Der vereinbarte Betrag für die Höhe des Gesamt-
schadens, bis zu dem der Versicherer auf den Ein-
wand der groben Fahrlässigkeit bei Verletzung von 
Obliegenheiten oder Sicherheitsvorschriften verzich-
tet, wird auf den unter IV. Komfort-Deckung, Nr. 2 
der Pauschaldeklaration genannten Betrag erhöht. 

Bei der Feststellung der Schadenhöhe werden die 
versicherten Kosten mit eingerechnet. 

A1-19.1.3 Leistungsgarantie Vorversicherung (Besitzstand) 

A1-19.1.3.1 Gegenstand 

A1-19.1.3.1.1 Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalles der unmittelbare Vorvertrag (Vertrag, 
der unmittelbar zuvor bei einem anderen Versi-
cherer auf den Namen des Versicherungsneh-
mers bestanden hat) im Vergleich einen weiter-
gehenden Versicherungsschutz an, als es nach 
diesem Vertrag der Fall ist, so werden dement-
sprechend auch die Leistungen für die durch 
diesen Vertrag versicherten Gefahren (Feuer, 
Extended Coverage, Einbruchdiebstahl, Leitungs-
wasser und Sturm/Hagel) gemäß A1-3 und versi-
cherten Sachen gemäß A1-1 in dem nachfolgend 
genannten Umfang erweitert. 

A1-19.1.3.1.2 Voraussetzung hierfür ist, dass 

a) über diesen Vertrag dieselben Interessen (z. B. 
Risikoort, Betriebsart) versichert sind, wie sie 
im Vorvertrag versichert bzw. mitversichert 
waren, 

b) der Vorvertrag zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung bekannt war (Angabe des Vorversiche-
rers und der dortigen Versicherungsschein-
nummer) und 

c) der Vorvertrag deutschem Versicherungs-
recht unterliegt bzw. unterlegen hat. 

A1-19.1.3.1.3 Die Entschädigung ist gemäß A1-19.1.3.2 be-
grenzt. 

A1-19.1.3.1.4 Nicht versichert sind die unter A1-19.1.3.3 aufge-
führten Gefahren, Schäden und Risiken. 

A1-19.1.3.2 Umfang und Leistungsbegrenzung 

A1-19.1.3.2.1 Die Gesamtentschädigungsleistung für den 
einzelnen Versicherungsfall bleibt auf die im Ver-
trag vereinbarte Versicherungssumme unter Be-
rücksichtigung einer ggf. vorhandenen Vorsorge-
regelung begrenzt. 

A1-19.1.3.2.2 Die Höchstentschädigung beträgt im Rahmen 
der Gesamtentschädigung 500.000 Euro für alle 
Versicherungsfälle eines Kalenderjahres aus al-
len beim Versicherer eingedeckten Risiken eines 
Versicherungsnehmers. 

A1-19.1.3.2.3 Der Versicherer leistet nicht für Differenzen im 
Versicherungsumfang, die sich dadurch ergeben, 
dass geringere Versicherungssummen als im 
Vorvertrag gewählt wurden oder eine betroffene 
Gefahr nicht weiter versichert wurde. 

A1-19.1.3.2.4 Die Selbstbehalte zu den versicherten Gefahren 
sowie vertraglich vereinbarte Selbstbehalte blei-
ben hiervon unberührt und gehen dieser Leis-
tungsgarantie vor. 

A1-19.1.3.3 Ausschlüsse 

Die Leistungsgarantie Vorversicherung erstreckt 
sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf: 

A1-19.1.3.3.1 Verträge, die vom Vorversicherer gekündigt 
wurden oder im gegenseitigen Einverständnis 
aufgehoben wurden; 

A1-19.1.3.3.2 Einschlüsse und/oder Leistungserweiterungen 

a) auf Allgefahren-/Allrisk-Basis, Mitversicherung 
unbenannter Gefahren oder Einschluss einer 
Best Leistungs- oder Marktinnovationsgarantie. 

Eine Best Leistungs- oder Marktinnovations-
garantie gewährleistet, dass, sofern zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfal-
les ein anderer, zum Betrieb in Deutschland 
zugelassener Versicherer eine Deckung mit 
einem weitergehenden Versicherungsschutz 
anbietet, als es gemäß dem Vertrag der Fall 
ist, der Versicherer für die versicherten Ge-
fahren und Sachen dementsprechend auch 
die Leistung erweitert; 

b) für Leistungen, welche im Vorvertrag nur gegen 
Beitragszuschlag versichert waren, es sei 
denn, diese Leistungen wurden auch in die-
sen Versicherungsvertrag eingeschlossen; 

c) die in Höhe oder Umfang in diesem Vertrag 
versicherbar sind (gegen Zusatzbeitrag); 

d) für Schäden an Ableitungsrohren; 

e) für Sturm ohne Mindestwindstärke 8 und 
Sturmflut; 

f) für außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegene Risiken; 

g) aus ausländischen Versicherungsformen; 

h) durch Krieg, Kernenergie und Terrorakte; 

i) aus Sanktions-/Embargo-Klauseln; 

j) Risiken, für die der Versicherer keine auf-
sichtsrechtliche Erlaubnis hat; 

k) Risiken, für die kein Rückversicherungs-
schutz besteht; 

l) Assistance- und sonstige versicherungs-
fremde sowie von der Versicherung extern 
zugekaufte Dienstleistungen (z. B. Schutz-
briefe). 

A1-19.1.3.4 Obliegenheiten 

A1-19.1.3.4.1 Im Schadenfall obliegt es dem Versicherungs-
nehmer, dem Versicherer auf Anforderung alle 
Auskünfte und Unterlagen, die zur Prüfung benö-
tigt werden, einzureichen. 

A1-19.1.3.4.2 Als Nachweis sind der Versicherungsschein, die 
Allgemeinen Bedingungen sowie die Besonderen 
Bedingungen und Klauseln des Vorvertrages vor-
zulegen und die Anspruchsgrundlage zu nennen. 

A1-19.1.3.4.3 Die vertraglich vereinbarten und in den Versiche-
rungsbedingungen festgelegten Obliegenheiten 
zum Schadenfall bleiben durch diese Leistungs-
garantie unberührt. 

A1-19.1.3.4.4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Ob-
liegenheit ergeben sich aus B3-3. 

A1-19.1.4 Rückwirkungsschäden infolge von Sachschäden 
bei Zulieferern, Abnehmern und Versorgern 

In Erweiterung zur Pauschaldeklaration Mittlere Ertrags-
ausfallversicherung unter I. Erweiterungen des Ver-
sicherungsschutzes Nr. 3 gilt: 

Der vereinbarte Betrag für die Entschädigungsgrenze 
bei Rückwirkungsschäden infolge von Sachschäden 
bei Zulieferern, Abnehmern und Versorgern (siehe 
A1-3.5), wird auf den unter IV. Komfort-Deckung, Nr. 4 
der Pauschaldeklaration genannten Betrag erhöht. 
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A1-19.2 Zusatzbedingungen zur Mittleren Ertragsausfall-
versicherung � Best Leistungsgarantie 

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, ergänzen diese Zusatzbedingungen 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 

A1-19.2.1 Gegenstand 

Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs-
falles ein anderer, zum Betrieb in Deutschland zuge-
lassener Versicherer eine Mittlere Ertragsausfallver-
sicherung mit einem weitergehenden Versicherungs-
schutz an, als es nach diesem Vertrag der Fall ist, so 
werden dementsprechend auch die Leistungen für 
die durch diesen Vertrag versicherten Gefahren 
(Feuer, Extended Coverage, Einbruchdiebstahl, Lei-
tungswasser, Sturm/Hagel) gemäß A1-3 und versi-
cherten Sachen gemäß A1-1 in dem nachfolgend 
genannten Umfang erweitert, wenn 

a) der Versicherungsnehmer durch Vorlage geeig-
neter Unterlagen, insbesondere der Versiche-
rungsbedingungen, den weitergehenden Versi-
cherungsschutz und die Identität des betreffen-
den, anderen Versicherers nachweist; 

b) es sich bei dem Tarif des anderen Versicherers 
um einen beim Eintritt des Versicherungsfalles 
aktuellen, für jedermann zugänglichen Tarif han-
delt und der Versicherungsnehmer hiernach bei 
dem anderen Versicherer versicherbar gewesen 
wäre. 

A1-19.2.2 Umfang 

A1-19.2.2.1 Entschädigungsgrenzen 

Sind Entschädigungsgrenzen unterhalb der in die-
sem Vertrag vereinbarten Höchstentschädigung 
vereinbart, wird die Entschädigungsleistung ent-
sprechend der nachgewiesenen Entschädigungs-
grenze des anderen Versicherers erhöht. 

A1-19.2.2.2 Höchstentschädigung 

Die Entschädigungsleistung für den einzelnen Ver-
sicherungsfall bleibt auf die in diesem Vertrag ver-
einbarte Höchstentschädigung begrenzt. 

A1-19.2.2.3 Selbstbehalte 

Ist in diesem Vertrag ein Selbstbehalt vereinbart, 
der über dem nachgewiesenen Selbstbehalt des 
anderen Versicherers liegt, erfolgt die Entschädi-
gungsleistung unter Anrechnung des Selbstbehal-
tes des anderen Versicherers. 

Bietet der andere Versicherer nachweislich den 
Versicherungsschutz ohne Selbstbehalt, wird die 
Entschädigungsleistung durch diesen Vertrag 
ebenfalls ohne Anrechnung des Selbstbehaltes er-
folgen. 

Dies gilt nicht, wenn 

a) der Versicherungsnehmer bei Abschluss die-
ses Vertrages durch Wahl einer entsprechen-
den Tarifvariante den Selbstbehalt vereinbart 
hat  oder 

b) dem Versicherungsnehmer der Abschluss oder 
die Fortführung dieses Vertrages nur unter Zu-
grundelegung des Selbstbehaltes angeboten 
wurde. 

In diesen Fällen bleibt es bei der Entschädigungs-
leistung unter Anrechnung des in diesem Vertrag 
vereinbarten Selbstbehaltes. 

A1-19.2.3 Ausschlüsse 

Die Best Leistungsgarantie erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf: 

A1-19.2.3.1 Einschlüsse und/oder Leistungserweiterungen 

a) auf Allgefahren-/All-Risk-Basis; 

b) für die bei dem anderen Versicherer ein Zu-
satzbeitrag erhoben wird; 

c) die in Höhe oder Umfang in diesem Vertrag 
versicherbar sind (gegen Zusatzbeitrag); 

d) aus ausländischen Versicherungsformen; 

e) durch Krieg, Kernenergie und Terrorakte; 

f) aus Sanktions-/Embargo-Klauseln; 

g) Risiken, für die der Versicherer keine auf-
sichtsrechtliche Erlaubnis hat; 

h) Risiken, für die kein Rückversicherungsschutz 
besteht; 

A1-19.2.3.2 Assistanceleistungen; 

A1-19.2.3.3 Schäden, die der Versicherungsnehmer oder eine 
Person, dessen Verhalten sich der Versicherungs-
nehmer zurechnen lassen muss, vorsätzlich verur-
sacht; 

A1-19.2.3.4 Versicherungsansprüche, welche der Versicherungs-
nehmer bei einem anderen Versicherer trotz Oblie-
genheitsverletzung durch ihn oder Personen, deren 
Verhalten er sich zurechnen lassen muss, gehabt 
hätte, weil der andere Versicherer auf sein Leis-
tungskürzungs- bzw. Leistungsverweigerungsrecht 
gemäß Versicherungsvertragsgesetz verzichtet. 

A1-19.2.4 Besonderes Kündigungsrecht 

A1-19.2.4.1 Der Versicherungsnehmer und der Versicherer 
können jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat diese Best Leistungsgarantie in Text-
form kündigen. 

A1-19.2.4.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer diesen Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. 

A1-19.2.4.3 Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

A1-19.3 Zusatzbedingungen zur Mittleren Ertragsausfall-
versicherung � Erweiterte Summen- und Konditi-
onsdifferenzdeckung 

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, ergänzen diese Zusatzbedingungen 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 

A1-19.3.1 Gegenstand 

Für die Zeit vom Vertragsbeginn dieses Vertrages bis 
zum Vertragsablauf bzw. zur Vertragskündigung der 
wirksam bestehenden Vorversicherung/anderweitigen 
Mittleren Ertragsausfallversicherung (= Grundvertrag) 
für das gleiche Risiko besteht Versicherungsschutz 
in Form einer erweiterten Summen- und Konditions-
differenzdeckung in nachstehend beschriebenem 
Umfang. 

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig beste-
henden Mittleren Ertragsausfallversicherung geht dem 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor (Sub-
sidiärdeckung). 

A1-19.3.2 Leistungsumfang 

A1-19.3.2.1 Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages 
über den des Grundvertrages hinausgeht, besteht 
dagegen Versicherungsschutz bis zum jeweiligen 
Ablauf der anderen Versicherungsverträge (Diffe-
renzdeckung). 

Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschä-
digungssummen, Versicherungssummen, Selbst-
behalte und diese Bedingungen bilden den Rah-
men für gleichartige Leistungen aus allen Versi-
cherungsverträgen zusammen für die Berechnung 
der Differenzdeckung. 

Sofern ein Selbstbehalt des Grundvertrages über 
dem Selbstbehalt dieses Vertrages liegt, ist diese 
über die Differenzdeckung nicht erstattungsfähig. 

A1-19.3.2.2 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leis-
tungen aus dem Grundvertrag ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes, der zum Zeitpunkt der An-
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tragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. 
Nachträglich vorgenommene Änderungen an dem 
Grundvertrag bewirken keine Erweiterung der Dif-
ferenzdeckung, es sei denn, dies wird zwischen 
Versicherungsnehmer und Versicherer gesondert 
vereinbart. 

A1-19.3.2.3 Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungs-
schutz, sofern 

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Diffe-
renzdeckung keine anderweitige Versicherung 
bestanden hat; 

b) die Leistung des anderen Versicherers infolge 
eines Vergleichs zwischen dem anderweitigen 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer 
nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. 
Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nach-
weise über die Schadenhöhe durch den ander-
weitigen Versicherer lediglich eine pauschale 
Entschädigung erbracht wird; 

c) dem Versicherungsnehmer der Versicherungs-
schutz im Grundvertrag wegen 

 Nichtzahlung des Beitrages, 

 der Verletzung einer Obliegenheit � auch 
teilweise � 

verweigert wurde. 

A1-19.3.3 Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer hat 

 Änderungen des Grundvertrages unverzüglich 
anzuzeigen, 

 alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge 
oder sonstigen Dokumente oder Bestätigungen 
einzureichen, 

 bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
diesen zunächst dem Versicherer des Grundver-
trages anzuzeigen und dort seine Ansprüche 
geltend zu machen, 

 bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles die-
sen zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, 
sobald er von dem anderweitigen Versicherer in-
formiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall 
dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die 
Leistungspflicht fällt. 

A1-19.3.4 Ablauf der Differenzdeckung 

A1-19.3.4.1 Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung 
endet zu dem bei Antragstellung bei dem Versiche-
rer dieses Vertrages angezeigten Ablauf des 
Grundvertrages, längstens nach 15 Monaten. Ab 
diesem Termin besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang dieses Vertrages. 

Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeen-
digung der Fremdversicherung, frühestens ab 
Kenntnis des Versicherers über die vorzeitige Ver-
tragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der 
Beitrag im vollen Umfang fällig. 

A1-19.3.4.2 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Diffe-
renzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz 
ist der hierfür zu zahlende Beitrag zu entrichten. 

A1-19.4 Zusatzbedingungen zur Mittleren Ertragsausfall-
versicherung � Elementar/Starkregen Plus 

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, ergänzen diese Zusatzbedingungen 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 

A1-19.4.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für den ent-
standenen Ertragsausfall, aufgrund der Zerstörung 
oder Beschädigung oder dem Abhandenkommen 
von versicherten Sachen, die durch Oberflächen-
wasser, das 

 durch Türen, Schächte, Wände oder Fenster im 
Keller, Erdgeschoss oder Souterrain, 

 durch Garagentore und -türen oder 

 über Terrassen oder Balkone 

eindringt, infolge von Starkregen zerstört oder be-
schädigt werden oder abhandenkommen. 

A1-19.4.2 Definition Starkregen 

Starkregen liegt vor, wenn Witterungsniederschläge 
mit einer Menge von mindestens 

 15 Litern pro Quadratmeter in 1 Stunde oder 

 20 Litern pro Quadratmeter in 6 Stunden 

am Versicherungsort fallen. 

A1-19.4.3 Nicht versicherte Schäden 

A1-19.4.3.1 Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mit-
wirkender Ursachen � es sei denn, im Folgenden 
sind solche genannt � Schäden durch 

a) Grundwasser, stehendes oder fließendes Ge-
wässer, Überschwemmung durch Witterungs-
niederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau; 

b) Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch; 

c) Sturmflut; 

d) Eindringen von Starkregen durch nicht ge-
schlossene Fenster oder andere Öffnungen, es 
sei denn, dass diese Öffnungen durch versi-
cherte Gefahren entstanden sind. 

A1-19.4.3.2 Nicht versichert sind Schäden an nicht bezugs-
fertigen Gebäuden und Gebäudeteilen sowie an 
Sachen, die sich darin befinden. 

A1-19.4.4 Wartezeit 

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem 
Ablauf von einem Monat ab Antragsstellung (Warte-
zeit). 

Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz 
gegen Starkregen Plus über einen anderen Vertrag 
bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne 
zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Ver-
trag fortgesetzt wird. 

A1-19.4.5 Besonderes Kündigungsrecht 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten Starkregen 
Plus in Textform kündigen. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb von einem 
Monat nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

A1-19.4.6 Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsjahr auf den 
vereinbarten Betrag begrenzt. 

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt gekürzt. 

A1-19.5 Zusatzbedingungen zur Mittleren Ertragsausfall-
versicherung � Ertragsausfall Baustelle 

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, ergänzen diese Zusatzbedingungen 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Mittlere Ertragsausfallversicherung (AVB MEAB 2023). 

A1-19.5.1 Leistungsumfang 

Wird der versicherte Betrieb oder eine versicherte 
Betriebsstätte aufgrund einer städtischen/kommuna-
len oder privaten Baustelle (kein eigenes Bauvorha-
ben) im Umkreis von 100 Metern unterbrochen oder 
beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung 
für die dadurch entstehenden Umsatzeinbußen. 

Zusätzlich stellt der Versicherer 1.000 Euro Soforthilfe 
für umsatzfördernde Maßnahmen, die der Versiche-
rungsnehmer nachweislich aufwendet, zur Verfügung. 
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Voraussetzung ist, dass es sich um eine städtische/ 
kommunale oder private Baustelle handelt, die min-
destens zwei Wochen andauert und die Erreichbar-
keit des versicherten Betriebes oder der versicherten 
Betriebsstätte durch die Baustelle eingeschränkt ist 
(z. B. durch fehlende Parkmöglichkeiten, Behelfszu-
gänge, Straße nicht erreichbar). 

A1-19.5.2 Nicht versichert sind Schäden durch Baustellen, die 
bei Antragstellung bereits öffentlich bekannt gemacht 
wurden oder die innerhalb von 3 Monaten nach An-
tragstellung beginnen. 

A1-19.5.3 Wartezeit 

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem 
Ablauf von drei Monaten ab Antragsstellung. 

A1-19.5.4 Haftzeit 

Die Haftzeit für den Baustein Ertragsausfall Baustelle 
beträgt 12 Monate. 

A1-19.5.5 Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsjahr auf die 
vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. 
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
Diese Bestimmungen gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht 
ausdrücklich beschränkt ist, für die Sachversicherung, Technische 
Versicherung und Ertragsausfallversicherung. 
 
A(GB)-1 Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, 
ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, 
den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der 
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
A(GB)-2 Versicherung für fremde Rechnung 

A(GB)-2.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

A(GB)-2.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädi-
gung an den Versicherungsnehmer den Nachweis 
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen. 

A(GB)-2.3 Kenntnis und Verhalten 

A(GB)-2.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. 

A(GB)-2.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht 
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 

A(GB)-2.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es da-
gegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

 
A(GB)-3 Aufwendungsersatz 

A(GB)-3.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 

A(GB)-3.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 
die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht. 

A(GB)-3.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, 
um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkun-
gen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 

Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendun-
gen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolg-
reich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

A(GB)-3.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach A(GB)-3.1.1 und A(GB)-3.1.2 entsprechend 
kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

A(GB)-3.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind. 

A(GB)-3.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß A(GB)-3.1.1 erforderlichen Betrag auf Ver-
langen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

A(GB)-3.1.6 Nicht versicherte Aufwendungen 

A(GB)-3.1.6.1 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
kostenfrei zu erbringen sind. 

A(GB)-3.1.6.2 Für die Ertragsausfallversicherung gilt zu-
sätzlich: 

Nicht versichert sind Aufwendungen 

a) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für 
den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht, 

b) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet wer-
den, die nicht versichert sind, oder 

c) zur Beseitigung des Sachschadens. 

A(GB)-3.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens 

A(GB)-3.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe 
die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines 
von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese 
den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachver-
ständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde. 

A(GB)-3.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach 
A(GB)-3.2.1 entsprechend kürzen. 

 
A(GB)-4 Übergang von Ersatzansprüchen 

A(GB)-4.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 

A(GB)-4.2 Regressverzicht gegenüber Angehörigen, Mitar-
beitern und anderweitig berechtigte Nutzer 

A(GB)-4.2.1 Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist, 
gilt in Erweiterung zu A(GB)-4.1: 

A(GB)-4.2.2 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen Angehörigen, Mitarbeiter 
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oder gegen anderweitige berechtigte Nutzer (außer 
Mitarbeitern von Wartungs- oder Reparaturunter-
nehmen) der versicherten Sache, verzichtet der 
Versicherer auf Einspruch des Versicherungsneh-
mers auf den Übergang des Ersatzanspruches, es 
sei denn  

a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt oder 

b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haft-
pflichtversicherung beansprucht werden. 

A(GB)-4.2.3 Der Einspruch ist vom Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats einzulegen, nachdem die-
ser davon Kenntnis erlangt hat, dass der Versiche-
rer den Anspruch geltend machen will. 

A(GB)-4.3 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer so-
weit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung in-
soweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
A(GB)-5 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

A(GB)-5.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles 

A(GB)-5.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

A(GB)-5.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

A(GB)-5.1.3 Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist, 
gilt abweichend von A(GB)-5.1.2: 

A(GB)-5.1.3.1 Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen 
Schadens nicht auf den Einwand der grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles 
berufen, sofern der Gesamtschaden den verein-
barten Betrag nicht übersteigt. Bei der Feststel-
lung der Schadenhöhe werden die versicherten 
Kosten mit eingerechnet. 

A(GB)-5.1.3.2 Für den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der 
den vereinbarten und im Versicherungsschein 
genannten Anteil übersteigt, ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

A(GB)-5.1.3.3 Der Verzicht auf den Einwand der groben Fahr-
lässigkeit gilt nicht für Obliegenheitsverletzungen 
sowie Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften 
gemäß B3-2 und B3-3 durch den Versicherungs-
nehmer oder seiner Repräsentanten. 

A(GB)-5.2 Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässig-
keit bei Verletzung von Obliegenheiten und Sicher-
heitsvorschriften 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist 
genannt ist, gilt abweichend von B3-3.3: 

A(GB)-5.2.1 Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen Scha-
dens nicht auf den Einwand der grob fahrlässigen 
Verletzung einer Obliegenheit oder Sicherheitsvor-
schrift berufen, sofern der Gesamtschaden den 
vereinbarten Betrag nicht übersteigt. Bei der Fest-
stellung der Schadenhöhe werden die versicherten 
Kosten mit eingerechnet. 

A(GB)-5.2.2 Für den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der 
den vereinbarten Betrag übersteigt, ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

A(GB)-5.2.3 Der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrläs-
sigkeit gilt nicht für Verstöße gegen vertraglich 
vereinbarte individuelle Sicherungen durch den 
Versicherungsnehmer oder seiner Repräsentanten. 

A(GB)-5.3 Garagenklausel 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist, 
gilt das Abstellen von zugelassenen, mängelfreien 
Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspflichtige Ge-
fahrgüter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Räumen 
als Garagen nicht als Obliegenheitsverletzung nach 
B3-3.1.1, wenn sich im Umkreis von drei Metern kei-
ne brennbaren und feuergefährlichen Sachen befin-
den. Feuergefährliche Arbeiten sowie Tankvorgänge 
sind zu untersagen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B3-3.1.1 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter 
den in B3-3.1 und B3-3.3 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. 

A(GB)-5.4 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

 
A(GB)-6 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
A(GB)-7 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

A(GB)-7.1 Fälligkeit der Entschädigung 

A(GB)-7.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Fest-
stellungen des Versicherers zum Grunde und zur 
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

A(GB)-7.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 
der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den 
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

A(GB)-7.1.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil 
der Entschädigung für Anschauungsmodelle, Proto-
typen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, 
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für die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer 
den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

A(GB)-7.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Versicherer nach A(GB)-7.1.2 oder A(GB)-7.1.3 
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sa-
che infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

A(GB)-7.3 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 

A(GB)-7.3.1 Die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

A(GB)-7.3.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 
der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzin-
sen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicher-
stellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat. 

A(GB)-7.3.3 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§ 247 BGB), mindestens aber bei 4 Prozent und 
höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-
gung fällig. 

A(GB)-7.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß A(GB)-7.1, 
A(GB)-7.3.1 und A(GB)-7.3.2 ist der Zeitraum nicht 
zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht er-
mittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

A(GB)-7.5 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-
sicherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Ver-
fahren gegen den Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 
von Realgläubigern nicht erfolgte. 

 
A(GB)-8 Sachverständigenverfahren 

A(GB)-8.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

A(GB)-8.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 

A(GB)-8.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

A(GB)-8.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständi-
gen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter An-
gabe des von ihr genannten Sachverständigen in 

Textform auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

A(GB)-8.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 
Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-
schäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern ange-
stellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

A(GB)-8.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor 
Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung unter A(GB)-
8.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

A(GB)-8.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 

A(GB)-8.4.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Fra-
ge kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles; 

A(GB)-8.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten; 

A(GB)-8.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

A(GB)-8.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten; 

A(GB)-8.4.5 bei Ertragsausfallschäden 

a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufen-
de Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebs-
unterbrechung oder -beeinträchtigung und für 
das vorausgegangene Geschäftsjahr; 

b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit 
ohne die versicherte Unterbrechung oder Be-
einträchtigung des Betriebes entwickelt hätten; 

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitrau-
mes, längstens jedoch bis zum Ende der Haft-
zeit infolge der versicherten Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung gestaltet haben; 

d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Ertragsausfallscha-
den beeinflussen. 

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und 
Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Ertrag-
sausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von 
Kosten sind gesondert auszuweisen; die fortlau-
fenden Kosten sind zu kennzeichnen. 

A(GB)-8.4.6 bei Mietausfallschäden 

a) den versicherten Mietausfall; 

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Mietausfallschaden 
beeinflussen. 

A(GB)-8.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellun-
gen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so 



Abschnitt A(GB) � Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 

S  2 9 0 0 - A ( G B )   1 1 / 2 0 2 1  b  4  von 4  

übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen be-
rechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen die-
se durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

A(GB)-8.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

A(GB)-8.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
A(GB)-9 Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel 

Sofern dies in der Pauschaldeklaration genannt ist, gilt 
Folgendes: 

A(GB)-9.1 Wenn 

a) zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar ist, ob 
ein Sachschaden während der Gültigkeit dieser 
Versicherung eingetreten ist oder in die Zustän-

digkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Vorversicherung fällt und 

b) durchgängig lückenloser Versicherungsschutz 
zwischen der Vorversicherung und diesem aktuell 
beim Versicherer bestehenden Vertrag besteht, 

wird die Schadenbearbeitung nicht wegen des feh-
lenden Nachweises der Zuständigkeit abgelehnt. 

A(GB)-9.2 Kann sich der Versicherer nicht mit dem Vorversi-
cherer einigen, welche Gesellschaft für den Schaden 
zuständig ist, tritt der Versicherer im Rahmen des mit 
ihm vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleis-
tung, sofern und soweit die Leistung auch im Falle 
einer unverändert fortgeführten Vorversicherung er-
bracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass der 
Versicherungsnehmer den Versicherer soweit wie 
möglich bei der Klärung des Sachverhaltes unter-
stützt und seine diesbezüglichen Ansprüche gegen 
den Vorversicherer an den Versicherer abtritt. 

A(GB)-9.3 Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an 
den Versicherer abgetretenen Ansprüche herausstel-
len, dass der Schaden tatsächlich nicht in die Zu-
ständigkeit des Versicherers fiel und der Vorversi-
cherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur 
Leistung verpflichtet war, kann der Versicherer vom 
Versicherungsnehmer die zu viel erbrachten Leis-
tungen zurückverlangen. 

A(GB)-9.4 Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den 
Schaden zuständig ist, erbringt der Versicherer auch 
eine sich gegenüber der Vorversicherung ergebende 
Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 
es zum Zeitpunkt des Abschlusses beim Versicherer 
noch keine Anzeichen für einen bereits eingetrete-
nen Schaden gab. 
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Jede dieser Klauseln ist dann Vertragsbestandteil, wenn sie im 
Versicherungsschein bzw. im Vorschlag/Angebot als vereinbart 
genannt ist. 

 
A 000050 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 

1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und 
verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor. 

Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Ein-
zelschuldner und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge. 

2. Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist be-
züglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versiche-
rern bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgege-
benen Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteilig-
ten Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden 
Versicherer zugegangen sind. 

3. Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versiche-
rung abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versi-
cherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die be-
teiligten Versicherer rechtsverbindlich. 

Der führende Versicherer ist nicht berechtigt 

a) zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schä-
den, Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer 
Versicherungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherter Unternehmen; 

b) zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschä-
digungsgrenzen; 

c) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestim-
mungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen 
hiervon ist 

aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres; 

bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Oblie-
genheit nach B3-3 oder wegen einer Gefahrerhö-
hung nach B3-2. 

4. Bei Schäden, die voraussichtlich 25.000 Euro übersteigen 
oder für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Be-
deutung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versiche-
rers eine Abstimmung über die Schadenentwicklung herbei-
zuführen oder hierzu eine Regulierungskommission einzu-
setzen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen. 

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den füh-
renden Versicherer rechtskräftig gewordene Entschei-
dung sowie die von diesem mit dem Versicherungsneh-
mer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche 
als auch für sich verbindlich an. Die Prozesskosten wer-
den von den Versicherern anteilig getragen. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die 
Zulässigkeit der Berufung notwendigen Wert des Be-
schwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den 
Wert der mit der Revision geltend zu machenden Be-
schwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mit-
beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen 
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere beteiligte Versi-

cherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird 
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) nicht. 

 
D 02000123 Überjährige Haftzeit 

1. Abweichend von A1-1.3 ist die im Versicherungsvertrag an-
gegebene Haftzeit vereinbart. 

2. Abweichend von A1-13, A1-14 und A1-15 ist die Versiche-
rungssumme für 18 bzw. 24 Monate Haftzeit der zweifache 
Versicherungswert (siehe A1-13.1), für 36 Monate Haftzeit 
der dreifache Versicherungswert. 

3. Der Bewertungszeitraum (A1-13.2) ist bei 18 bzw. 24 Monaten 
Haftzeit einheitlich auf 24 Monate festgesetzt, bei 36 Monaten 
Haftzeit auf 36 Monate. 

 
D 04030123 Ausschluss Terrorakte 

In Ergänzung zu A1-3.3 erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen die Versicherung außerdem nicht auf Schäden 
durch Terrorakte. 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken 
in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten 
und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen 
Einfluss zu nehmen. 

 
D 16025023 Einbruchmeldeanlagen 

1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und 
Behältnisse sind durch eine vom Versicherer anerkannte 
Einbruchmeldeanlage der im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Art (System) überwacht. Wenn dies vereinbart ist, muss 
es sich um eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannte Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) handeln. 

2. Der Versicherungsnehmer hat 

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem 
Zustand zu erhalten; 

b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedürfen der Schriftform; 

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Errichterfirma oder durch 
eine von einer gleichermaßen qualifizierten Zertifizierungs-
stelle anerkannte Errichterfirma in vergleichbarer Weise 
jährlich warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, 
und zwar 

aa) EMA Klasse A jährlich; 

bb) EMA Klasse B halbjährlich; 

cc) EMA Klasse C vierteljährlich; 

d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleicherma-
ßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Errichter-
firma beseitigen zu lassen; 

e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume und 
Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwesen-
den Wächter bewachen zu lassen; 

f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleicher-
maßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Er-
richterfirma vornehmen und dabei ausschließlich Teile 
und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Sys-
tems verwenden zu lassen; 

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Über-
prüfung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Scha-
denverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi-
zierte Prüfstelle zu gestatten; 
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h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch 
die VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleicher-
maßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkanntes 
Wach- und Sicherheitsunternehmen Änderungen der 
vereinbarten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genann-
ten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3-3 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich B3-2. 

 
D 17010023 Elektrische Anlagen 

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 
12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Scha-
denverhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten 
Zertifizierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen 
und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem 
Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer Mängel 

beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln 
der Elektrotechnik, insbesondere von den einschlägigen 
VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicher-
heitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abge-
stellt werden müssen. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
B3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich B3-2. 

 
D 17010123 Prüfung von elektrischen Anlagen 

Abweichend von den Regelungen der Klausel D 17010023 
�Elektrische Anlagen� verzichtet der Versicherer auf die nächst-
fällige Prüfung, falls bei einer Prüfung gemäß Nr. 1 der Klausel  
D 17010023 keine erheblichen Mängel festgestellt werden. 
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Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-2.1 Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monat-
lich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Ein-
malbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als
ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode
der Vertragsdauer.

B1-2.3 Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver-
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn
der erste oder einmalige Beitrag

a) unverzüglich nach Vertragsbeginn gezahlt wird
oder

b) innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheines gezahlt wird oder

c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last-
schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) eingezo-
gen werden kann.

Dies gilt unabhängig vom Bestehen eines Widerrufs-
rechts.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer
die Zahlung nicht veranlasst hat.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgebeitrag
B1-4.1 Fälligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,

Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit
veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertre-
ten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf
die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die
Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst
wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-
bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
lasst wird.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4
bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 Lastschriftverfahren
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt.
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B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge
selbst zu übermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inter-
esse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wi-
derrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag
zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Rücktrittserklärung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.
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Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-1.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
längert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen
Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres
zugegangen sein.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-2.1 Kündigungsrecht
B2-2.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen über die Entschädigung
zulässig.

B2-2.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden,
wenn

vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung
oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Um-
weltschäden geleistet wurde,
der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt
hat, oder
dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
B2-3.1 Übergang der Versicherung
B2-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
übergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

Die Versicherung geht auch über, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung er-
worben wird oder ein Dritter auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen
Verhältnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

B2-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber
an Stelle des Versicherungsnehmers in die während
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird.

B2-3.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
über den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung in-
nerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, aus-
geübt wird.

B2-3.3 Beitrag

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den
Erwerber während einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt.
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepflichten

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet,
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach
seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannah-
me Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschut-

zes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des
Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung
stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte
erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 Gefahrerhöhung (gilt für die Sachversicherung, Tech-
nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung)

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung
B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat.

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat
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oder nach den Umständen als mitversichert gelten
soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich,
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen.

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Ver-
sicherer

B3-2.3.1 Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

B3-2.3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine
Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und
B3-2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte

zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, bekannt war.

B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen,

a)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

b)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder

c)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten
Beitrag verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
B3-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu erfüllen hat, sind:

a)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

b)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

B3-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.3 Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat.

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfül-
len:

B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Ver-
sicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen,
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln.
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B3-3.2.2 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt zusätzlich zu
B3-3.2.1:

Der Versicherungsnehmer hat

a)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen;

b)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

c)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

d)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

e)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich je-
de Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten;

f)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

g)  für zerstörte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen.

h)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des
Versicherers einem anderen als dem Versiche-
rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu er-
füllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.2.3 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich zu B3-3.2.1:

a)  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-
nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn
noch keine Schadensersatzansprüche erhoben
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden.

b)  Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht
des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle

dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.

c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkündet, hat er dies dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den
Anspruch begründenden Schadensereignisses
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d)  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung
von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht.

e)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer
zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit

nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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Abschnitt B4 – Weitere Regelungen
 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
B4-1.1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben.

B4-1.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach B4-1.1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

B4-1.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung

B4-1.1.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

B4-1.1.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei
demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beiträge errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre.

B4-1.1.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B4-1.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
B4-1.1.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-

gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

B4-1.1.4.2 Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beiträge verlangen.

B4-1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
B4-1.2.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risi-

ko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
B4-1.2.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-

men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrags verlangen.

B4-1.2.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung,
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-2.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-
mers.

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
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Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
B4-4.1 Versicherungsombudsmann

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in
verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten
kann sich der Versicherungsnehmer an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632

10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000

Fax: 0800 369 9000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-
hängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

B4-4.2 Versicherungsaufsicht
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten,
kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

B4-4.3 Rechtsweg
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

B4-4.4 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den
Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland,
sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der
Versicherer seinen Sitz hat.

B4-4.5 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers;
fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-5 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-6 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.
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Sicherheitsvorschriften zur Feuerversicherung 
für Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe 

 
 

§ 1 Vorbemerkung 

Gemäß Teil A § 8 der 

� Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbun-
dene Inhaltsversicherung (VGIB) bzw. 

� Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbun-
dene Gewerbe-Gebäudeversicherung (VGGB) bzw. 

� Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Mittlere 
Ertragsausfallversicherung (MEAB) 

sind alle gesetzlichen, behördlichen sowie im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 

Der Betreiber bzw. Unternehmer ist für die Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften verantwortlich. 

Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik insbesondere von DIN/EN-
Normen, Technischen Regeln, Richtlinien, Verordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften. 

Die Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden 
bekanntzugeben. Sofern im Betrieb Mitarbeiter beschäftigt 
werden, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mäch-
tig sind, müssen die vorgenannten Vorschriften ausführlich 
auch in einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden. 

 
 

§ 2 Feuerschutzabschlüsse 

1. Feuerschutzabschlüsse müssen 

a) nach DIN 4102 Teil 5 geprüft und allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen sein; 

b) grundsätzlich geschlossen sein. Empfehlenswert ist eine 
beiderseitige Beschriftung: �Feuerschutzabschluss stets 
geschlossen halten�; 

c) selbsttätig schließen. Bei zweiflügeligen Türen müssen 
Schließfolgeregler den Schließvorgang steuern. 

2. Das zwangsweise Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen 
durch Verkeilen, Festbinden usw. ist nicht zulässig. 

3. Der für den Schließvorgang der Feuerschutztüren oder -tore 
erforderliche Bereich muss ständig freigehalten werden. 

4. Sollen Feuerschutzabschlüsse aus betrieblichen Gründen 
zeitweilig offenstehen, müssen sie mit Feststellanlagen aus-
gerüstet werden. Außerhalb der Arbeitszeit müssen auch 
diese Feuerabschlüsse geschlossen sein. 

5. Feststellanlagen müssen allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sen sein. Feststellvorrichtungen sind nur in Verbindung mit 
selbsttätigen Auslösevorrichtungen zulässig und müssen 
auch von Hand gelöst werden können. 

6. Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen müssen min-
destens monatlich vom Betreiber überprüft und � falls erfor-
derlich � instandgesetzt werden. Zur Vermeidung von Be-
schädigungen und Blockieren von geöffneten Feuerschutz-
schiebetoren sollen Abweiser aus Stahlrohren oder Stahlpro-
filen über die gesamte Torbreite montiert werden. 

 
 

§ 3 Elektrische Anlagen und Geräte 

1. Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der 
Technik, insbesondere den �Bestimmungen des Verbandes 

deutscher Elektrotechniker� (VDE) zu errichten, zu betreiben 
und instand zu halten. Die Errichtung oder Veränderung von 
Elektrischen Anlagen darf nur von einer Elektrofachkraft oder 
einer unterwiesenen Person vorgenommen werden. 

2. Der Einbau von Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrichtungen  
(FI-Schutzschalter) wird empfohlen. 

3. Der ausschließliche Einsatz von mangelfreien elektrischen 
Geräten mit einer VDE-, VDE/GS- bzw. GS- Kennzeichnung 
darf sich nur auf den dafür vorgesehenen Verwendungs-
zweck beschränken. Die Anweisungen in den Betriebs- und 
Bedienungsanleitungen sind einzuhalten. 

4. Mitarbeitern ist zu untersagen, private und für den privaten 
Gebrauch hergestellte elektrische Geräte wie z. B. Heiz- und 
Wärmegeräte, Kaffeemaschinen, Wasserkocher an ihren Ar-
beitsplätzen zu betreiben. Geräte, die für eine gewerbliche 
Nutzung ausgelegt sind, sollten an geeigneten, zentralen 
Stellen wie Pausen- und Sozialräume den Mitarbeitern zur 
Verfügung gestellt werden. 

5. Zur Vermeidung von Bränden außerhalb der Betriebs- und 
Öffnungszeiten ist die Anordnung eines Hauptschalters, der 
nach Betriebsschluss bzw. bei Betriebsstillstand die elektri-
schen Anlagen spannungsfrei schaltet, zu empfehlen. Haupt-
schalter sollten generell außerhalb von feuergefährdeten Be-
triebsstätten installiert werden. 

 
 

§ 4 Feuerstätten, Heizräume, behelfsmäßige Feuerstätten 

1. Die Errichtung und Betreibung von Feuerstätten regelt 
sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und 
der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundes-
landes. 

2. Feuerstätten (einschließlich ihrer Rauch- und Abgasrohre), 
Heiz- und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen sind im 
Umkreis von mindestens 2 Metern frei von brennbaren  
Materialien und Gegenständen zu halten. Davon ausge-
nommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächen-
temperatur bzw. die austretende Warmluft einen Wert von 
120°C nicht übersteigt. Auf und oberhalb von Feuerstätten 
dürfen keine Ablagen für Gegenstände vorhanden sein. 

3. Heizräume sind mit feuerbeständigen Wänden und Decken 
(F90)* sowie mit mindestens feuerhemmenden, selbstschlie-
ßenden Türen (T30)* baulich abzuschotten und dürfen nicht 
als Abstellräume genutzt werden. 

4. Behelfsmäßige Feuerstätten sowie die Verwendung von 
leicht entflammbaren Flüssigkeiten wie Benzin, Petroleum, 
Spiritus, Lackresten o. Ä. als Heizmedium sind unzulässig. 
Ortsveränderliche Elektro-Wärmegeräte und Geräte ohne 
Zulassung für den unbeaufsichtigten Betrieb sind in Räumen 
mit brennbaren Materialien und Gegenständen nicht zuge-
lassen. Elektroheizungen sind fest zu installieren und so an-
zuordnen, dass darauf oder darüber nichts abgestellt werden 
kann. Durch Gitter, Abweiser oder Geländer sind diese Geräte 
vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Die Min-
destabstände zu brennbaren Stoffen (i. d. R. > 1 Meter) sind 
gemäß Herstellerangaben einzuhalten. 

5. Wärmeführende Schlauch- und Rohrleitungen sind durch 
geeignete Maßnahmen so zu sichern, dass sich brennbare 
Stoffe nicht daran entzünden können. Geeignet sind z. B. 
Rohrisolierung mit Kautschuk, Abweisgitter, Schürzen oder 
ähnliches. 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen siehe letzte Seite 
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§ 5 Feuerlöschanlagen 

1. Jede Arbeits- bzw. Betriebsstätte ist mit Feuerlöschern 
gemäß DIN EN 3 auszustatten. Die Verwendung von älteren 
Feuerlöschern nach DIN 14406 ist zulässig, wenn sie regel-
mäßig überprüft und mangelfrei sind. Die Prüffrist durch ei-
nen Sachkundigen für Feuerlöscher beträgt 2 Jahre. Die An-
bringung hat gut sichtbar und stets leicht zugänglich an zent-
ralen Stellen zu erfolgen. Benutzte Feuerlöscher sind unver-
züglich wieder aufzufüllen bzw. zu ersetzen. Auf die gleich-
lautenden Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern (BGR 133 - Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern) wird diesbezüglich hingewiesen. 

2. Bei Vorhandensein von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 
Brandmelde- und Feuerlöschanlagen sind diese gemäß den 
jeweiligen gesetzlichen und anlagenspezifischen Vorgaben 
entsprechend zu warten und ständig einsatzbereit zu halten. 

3. In Betriebsstätten ist eine Brandschutzordnung gemäß 
DIN 14096 vorzuhalten und jedem Betriebsangehörigen be-
kanntzugeben. Die Bestellung eines Brandschutzbeauftrag-
ten sowie die Erstellung von Brandschutz- und Feuerwehr-
plänen regeln sich nach baubehördlichen Vorgaben. 

4. Mitarbeiter sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und 
danach im Abstand von höchstens zwei Jahren über die Un-
fallverhütungsvorschriften, die brand- und arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere jedoch über das Ver-
halten bei einem Brand zu belehren. 

 
 

§ 6 Rauchen, offenes Licht und Feuer 

1. Rauchen und der Umgang mit offenem Licht und Feuer sind 
in feuer- und/ oder explosionsgefährdeten Räumen und Be-
reichen sowie in Garagen verboten. In explosionsgefähr-
deten Räumen ist die Verwendung von Funken bildenden 
Geräten, Werkzeugen und nicht explosionsgeschützten 
Elektrogeräten verboten. Auf die Verbote bzw. das Vorhan-
densein von feuer- und/ oder explosionsgefährdeten Zonen 
ist durch augenfällige und dauerhaft angebrachte Schilder 
hinzuweisen. 

2. Feuergefährdet sind Räume und Bereiche, in denen leicht 
entzündliche und selbstentzündliche Stoffe in einer größeren 
Menge vorhanden sind. Im Allgemeinen ist das der Fall bei 

a) holzverarbeitenden Betrieben, 

b) der Textilindustrie, 

c) Lägern mit brennbarem Inhalt, 

d) Warenhäusern, 

e) Verpackungsbereichen. 

3. Explosionsgefährdet sind Räume und Bereiche, in denen 
sich Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in einer größeren 
Menge ansammeln und mit Luft vermischen können. Gefähr-
det sind z. B. 

a) Läger für brennbare Flüssigkeiten und Gase, 

b) Lackierereien, 

c) Räume mit Anlagen zum Herstellen, Um- und Abfüllen 
von Metallstäuben (z. B. Aluminium, Zink) und von orga-
nischen Stäuben (z. B. Holz, Getreide, Zucker, Kohle, 
Gummi, Kunststoffe). 

4. Raucherzonen 

Um heimliches Rauchen in Rauchverbotszonen zu vermeiden, 
können Raucherzonen, Raucherkabinen oder Raucherräume 
eingerichtet werden, die von den Verbotszonen deutlich abzu-
grenzen sind (z. B. durch farbige Markierungen, Schranken). 

Raucherkabinen bzw. Raucherräume müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen erstellt werden; sie sind von brennbaren 
Materialien freizuhalten. In diesen Raucherzone/-räumen müs-
sen Feuerlöscher mit geeignetem Löschmittel bereitstehen. 

Außerdem sind standfeste Aschenbecher aus nichtbrennbarem 
Material aufzustellen. In explosionsgefährdeten Räumen und 
Bereichen dürfen keine Raucherzonen eingerichtet werden. 

 

§ 7 Feuergefährliche Arbeiten 

1. Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 

a) Feuergefährliche Arbeiten wie z. B. Schweiß-, Schneid-, 
Löt-, Trennschleif-, Auftau- und Heißklebearbeiten dürfen 
nur von Personen ausgeführt werden, die in diese Arbei-
ten eingewiesen und damit vertraut sind. 

b) Feuergefährliche Arbeiten sind sowohl in dafür vorgese-
henen, ständigen Betriebsstätten als auch außerhalb nur 
in einem dafür geeigneten Arbeitsumfeld durchzuführen. 

c) Aus dem Gefahrenbereich sind alle brennbaren Stoffe zu 
entfernen, der Bereich ist von Staub und Abfall oder an-
deren Verunreinigungen zu befreien. Grundsätzlich sol-
len auch die zum Schweißen oder Löten erforderlichen 
Gasflaschen außerhalb des Gefahrenbereichs kippsicher 
aufgestellt werden oder in anderer Weise vor gefährli-
cher Erwärmung und Umstürzen geschützt sein. 

d) Diesbezüglich wird auf die Einhaltung der Gefährdungs-
bereiche mit dem seitlichen Radius und dem Abstand 
nach oben in Abhängigkeit von der Tätigkeit verwiesen. 
Bei feuergefährlichen Arbeiten außerhalb dafür vorgese-
hener, ständiger Arbeitsplätze bedarf es vor Aufnahme 
der Arbeiten grundsätzlich der schriftlichen Genehmi-
gung (Schweißerlaubnisschein). 

e) Unbewegliche Gegenstände, wie z. B. Maschinen, Be-
hälter für Gase oder brennbare Flüssigkeiten, fest einge-
baute Schränke aus brennbarem Material oder sonstige 
Einrichtungen aus brennbarem Material, müssen gegen 
Wärmeübertragung, Funkenflug oder Schmelzperlen 
durch Abdecken gesichert werden. Hierzu eignen sich 
z. B. Planen aus nicht brennbarem Material, entspre-
chende Stellwände oder Metallplatten. Bei der Verwen-
dung von Metallplatten ist zu beachten, dass diese kei-
nen direkten Kontakt zum brennbaren Material haben, da 
es sonst zu einer Brandentstehung durch Wärmeleitung 
kommen kann. 

f) Bei Arbeiten an Rohren, Schächten, Rohrleitungen, Kes-
seln oder sonstigen Behältern müssen brennbare Isolati-
onen oder Umkleidungen entfernt werden. Soweit die 
Entfernung nicht restlos möglich ist, ist zu bedenken, 
dass heiße Gase bzw. Schweiß-, Schneid- und Schleif-
perlen und Funken an unübersichtlichen Stellen Brände 
hervorrufen können. 

g) Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare Stoffe, 
die nicht entfernt oder geschützt werden können, muss 
während der Arbeiten ein Brandposten aufgestellt wer-
den, der über geeignetes Löschgerät verfügt. Decken-, 
Wand- und Bodendurchbrüche, die vom Gefährdungs-
bereich in andere Räume führen, müssen mit nicht 
brennbaren Materialien abgedichtet werden. 

h) Behälter, an denen feuergefährliche Arbeiten durchge-
führt werden, müssen auf ihren Inhalt hin überprüft wer-
den. Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe 
enthalten oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststell-
bar, sind die Behälter vor Beginn der feuergefährlichen 
Arbeiten zu reinigen und mit Wasser oder einem flam-
menerstickenden Schutzgas zu füllen. 

i) Sowohl die Ausführenden als auch der Brandposten ha-
ben sich über den Standort des nächsten Brandmelders 
und Telefons sowie über die Notrufnummer zu informie-
ren. Geeignetes und funktionsfähiges Löschgerät ist be-
reitzustellen. 

j) Muss die Brandmeldeanlage an der Stelle der feuerge-
fährlichen Arbeit außer Funktion gesetzt werden, um 
Fehlalarme zu vermeiden, so muss das in der Brand-
meldezentrale entsprechend gekennzeichnet, der Brand-
schutzbeauftragte informiert und es müssen ggf. geeig-
nete Ersatzmaßnahmen getroffen werden. Die Feuer-
wehr als auch der Feuerversicherer vom Auftraggeber/ 
Versicherungsnehmer sind davon in Kenntnis zu setzen. 
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2. Maßnahmen während der Heißarbeiten 

a) Während der Durchführung der feuergefährlichen Arbei-
ten ist die Arbeitsstelle, ihre nähere Umgebung und alle 
Bereiche, in die Schweiß-, Schneid- und Schleifperlen 
und Funken oder heiße Gase und Wärme leitende Metal-
le eindringen könnten, laufend zu kontrollieren. Gegebe-
nenfalls müssen durch Wärmeleitung oder Wärme-
strömung gefährdete Bauteile mit Wasser gekühlt werden. 

b) Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und die 
Feuerwehr zu alarmieren; es sind unverzüglich Lösch-
maßnahmen einzuleiten. 

3. Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten 

Es ist notwendig, die Umgebung der Arbeitsstelle einschließ-
lich der benachbarten Räume sorgfältig auf Brandgeruch, 
verdächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu 
kontrollieren. Die Kontrolle muss in kurzen Abständen über 
mehrere Stunden hinaus stattfinden. Sie ist so lange durch-
zuführen, bis die Entstehung eines Brands ausgeschlossen 
werden kann. Erst dann darf der Gefahrenbereich um die 
Arbeitsstelle wieder eingerichtet werden. 

 
 

§ 8 Brennbare Produkte und Stoffe 

In Betriebsräumen mit Arbeitsstätten ist die Aufbewahrung 
von brennbaren Produkten und Stoffen sowie von leicht ent-
flammbarem Verpackungsmaterial auf den jeweiligen Tages-
bedarf zu begrenzen. Für größere Mengen sind eigene, bau-
lich oder räumlich abgetrennte Räume bzw. Lagerbereiche 
vorzuhalten. Bei einer Lagerung von brennbaren Materialien 
im Freien ist zwischen Gebäuden und Freilager ein Mindest-
abstand von 5 Metern einzuhalten. 

 
 

§ 9 Brennbare Abfälle 

1. Brennbare Abfälle sind nach Betriebsschluss oder bei 
Schichtwechsel aus den Betriebsräumen zu entfernen. Ihre 
Lagerung hat in feuerbeständig abgetrennten Räumen 
(F90)* mit mindestens feuerhemmenden, selbstschließenden 
Abschlüssen (T30)* oder im Freien zu erfolgen. Der Abstand 
zwischen Gebäuden und Abfallbehältern beträgt mindestens 
5 Meter. Außerhalb der Betriebs- und Öffnungszeiten sind 
die Abfallbehälter bzw. -bereiche im Freien zu verschließen 
und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. 

2. Mit Ölen, Fetten oder brennbaren Flüssigkeiten getränkte 
Putzlappen u. Ä. dürfen nur in separaten, nicht brennbaren 
Behältern mit dicht schließendem Deckel sowie getrennt von 
anderen brennbaren Abfällen aufbewahrt werden. 

3. Arbeitsplätze und sonstige Betriebsräume sind regelmäßig 
zu reinigen. Insbesondere Staubablagerungen und Ablage-
rungen in Lüftungsleitungen, Absauganlagen, Farb- und La-
ckieranlagen sind ebenfalls regelmäßig zu beseitigen. 

 
 

§ 10 Abstellen von Kraftfahrzeugen 

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen einschließlich kraftstoff- 
und gasbetriebener Gabelstapler innerhalb von Betriebs- und 
Lagerräumen ist im Allgemeinen nicht zulässig. Ausnahmen 
sind im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren möglich 
und erfordern weitergehende Sicherheitsvorkehrungen. Ins-
besondere sind die Stellflächen und ein allseitiger Freiraum 
von mindestens 5 Metern von jeglichen brennbaren Materia-
lien und Gegenständen freizuhalten. Für die Ladestationen 
von elektrisch betriebenen Gabelstaplern gelten hinsichtlich 
der angrenzenden Freiflächen die gleichen Anforderungen. 

 
 

§ 11 Kontrolle und Sicherung 

1. Die Betriebsstätte und das Grundstück sind insbesondere 
außerhalb der Betriebs- und Öffnungszeiten gegen den Zutritt 
unbefugter Personen zu sichern. Neben geeignet verschlos-
senen Türen, Toren und Fenstern gehören dazu eine intakte 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen siehe letzte Seite 

Grundstückseinfriedung, der Verschluss von Zugängen und  
-fahrten sowie die Ausleuchtung des Betriebsgeländes. 

2. Auf dem Versicherungsgrundstück gelegene Hydranten, 
Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen sowie die Flucht- 
und Rettungswege sind stets von Fahrzeugen, Gegen-
ständen oder Einbauten freizuhalten. 

3. Nach Betriebsschluss sind die Betriebsräume durch eine 
dafür verantwortliche Person in Bezug auf die Einhaltung der 
vorgenannten Punkte zu kontrollieren. 

 
 

§ 12 Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe 

Zusätzlich gilt für alle Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe: 

1. Wandverkleidungen und ständige Dekorationen müssen aus 
mindestens schwer entflammbaren Materialien (Klasse B1 
gemäß DIN 4102-1) bestehen. 

2. Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden und Keller, in 
denen brennbare Stoffe lagern, sind gegen Betreten durch 
Unbefugte zu sichern und regelmäßig zu entrümpeln. In die-
sen Räumen und an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa 
folgenden Wortlauts anzubringen: �Rauchen, offenes Licht 
und Umgang mit Feuer verboten". 

3. Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender Zahl aufzu-
stellen. Sie sind nur in doppelwandigen Metallbehältern mit 
selbstschließendem Metalldeckel zu entleeren. Brennbare 
Sammelbehälter sowie gläserne oder keramische Behälter, 
ferner in Schanktische eingebaute Behälter, auch wenn sie 
mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das Sammeln von 
Glut- und Ascheresten unzulässig. 

4. Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfallbehälter 
aus den Gasträumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit si-
cherem Abstand von Gebäuden oder in feuerbeständig ab-
getrennten Räumen zu lagern. 

5. Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach der jeweiligen 
Bedienungsanweisung zu benutzen und nach Gebrauch 
oder nach Betriebsschluss so außer Betrieb zu setzen, dass 
eine Brandgefahr ausgeschlossen wird. 

6. Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäß umzugehen, 
das heißt z. B., dass kein nasses Bratgut in heißes Siedefett 
eingesetzt werden darf. 

Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln. Schlammab-
setzungen auf dem Boden und an den Heizwedeln sind rest-
los zu entfernen. Das dabei anfallende unbrauchbare Fett 
und die zum Reinigen gebrauchten Lappen dürfen nur kurz-
zeitig in nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt 
werden und sind nach Betriebsschluss aus dem Gebäude zu 
entfernen. 

7. Lüftungs- und Abzugsanlagen für den Küchenbetrieb müs-
sen einschließlich ihrer Abzugsleitungen aus nichtbrennba-
ren Materialien bestehen. Diese Anlagen sind nur mit nicht-
brennbaren Filtern zu betreiben und regelmäßig im vollstän-
digen Umfang zu reinigen. 

 
 

§ 13 Holz bearbeitende und verarbeitende Betriebe 

Zusätzlich gilt für alle Holz bearbeitenden und verarbeiten-
den Betriebe: 

1. Stäube und Späne, die bei Arbeitsvorgängen anfallen, sind 
abzusaugen und separat zu lagern. Die fest verlegten  
Förderleitungen für die Staub- und Späneabsaugung müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A gemäß 
DIN 4102-1) bestehen. Flexible Förderleitungen, die zwi-
schen Maschinen und Sammel- bzw. Hauptleitung zulässig 
sind, müssen aus mindestens schwer entflammbaren Bau-
stoffen (Klasse B1 gemäß DIN 4102-1) bestehen. Zur Ver-
meidung von Ablagerungen in den Förderleitungen sind fol-
gende Mindestluftgeschwindigkeiten in den Förderleitungen 
einzuhalten: 

a) Schleifstaub  10 m/s 

b) trockene Späne  15 m/s 

c) feuchte Späne  20 m/s 
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2. Bei der Führung von Förderleitungen durch Brand- oder 
Komplextrennwände, feuerbeständige Geschossdecken und 
Wände ist der Einbau von bauaufsichtlich zugelassenen 
Feuerschutzabschlüssen mit einer Ansteuerung über Fun-
kenmelder vorzusehen. Der Einsatz von Brandschutzklappen 
(K90)* aus dem Bereich der Lüftungsanlagen ist nicht geeig-
net und somit unzulässig. Geeignete Maßnahmen gegen ei-
ne Brandübertragung wären z. B. Funkenlöschanlagen und 
Schnellschlussschieber. Die Kopplung der Auslösemecha-
nismen mit der Fördereinrichtung zwecks sofortiger Abschal-
tung der Ventilatoren wird empfohlen. 

3. Die Filteranlagen, Abscheider, Spänesilos und -bunker sind 
im Freien mit einem Mindestabstand von 5 Metern vor Au-
ßenwänden aus nichtbrennbaren Baustoffen und von 
10 Metern vor Außenwänden aus brennbaren Baustoffen 
bzw. großflächigen Verglasungen zu errichten. Bei einer An-
ordnung direkt an oder innerhalb von Gebäuden ist eine bau-
liche Abschottung mit feuerbeständigen Wänden und De-
cken (F90)* sowie mit mindestens feuerhemmenden, selbst-
schließenden Abschlüssen (T30)* erforderlich. 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen: 

F90 = Das Bauteil erfüllt im Brandfall mindestens 90 Minuten 
seine Funktion. 

K90 = Die Brandschutzklappe erfüllt im Brandfall mindestens 
90 Minuten seine Funktion. 

T30 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindes-
tens 30 Minuten seine Funktion. 

T90 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindes-
tens 90 Minuten seine Funktion. 

4. Bei der Lagerung und Verarbeitung von brennbaren Flüssig-
keiten, Lösungsmitteln, Beschichtungsstoffen und Klebstof-
fen mit brennbaren Lösungsmitteln sind die geltenden 
Sicherheitsvorschriften und die Angaben in den Sicherheits-
datenblättern zu beachten. 

5. Die Menge an feuergefährlichen Betriebs- und Hilfsstoffen ist 
in den Fertigungs- und Werkstattbereichen auf den jeweili-
gen Tagesbedarf zu begrenzen. Darüber hinaus gehende 
Mengen sind in feuerbeständig abgetrennten (F90)* und be-
lüfteten Räumen (Farb- und Lacklager) mit mindestens 
feuerhemmenden, selbstschließenden Abschlüssen (T30)* 
aufzubewahren. Bezüglich der Anordnung von Farb- und La-
ckierkabinen gelten die gleichen Anforderungen. 

6. Die elektrischen Anlagen sind nach DIN VDE 0100-482 aus-
zuführen. Elektrische Betriebsmittel müssen der Schutzart IP 
5X entsprechen und Leuchten müssen mit FF bzw. D ge-
kennzeichnet sein. Bei Vorhandensein explosionsgefährde-
ter Bereiche gilt die Umsetzung der DIN VDE 0165. 
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Verbraucherinformation 
zur Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung 

 
 

I. Allgemeines 
 

1. Identität des Versicherers 

Name, Rechtsform, ladungsfähige Anschrift: 

RheinLand Versicherungs AG, RheinLandplatz, 
41460 Neuss, 
vertreten durch die Vorstände: Dr. Arne Barinka,  
Lutz Bittermann, Dr. Ulrich Hilp, Andreas Schwarz; 
Aufsichtsratsvorsitzender: Anton Werhahn. 

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Neuss, HRB 1477. 
 
 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / 
zuständige Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit: 

Die RheinLand Versicherungs AG gehört zur RheinLand 
Versicherungsgruppe und betreibt die Kraftfahrzeug-, 
Haftpflicht-, Sach- und Unfallversicherung. 

Aufsichtsbehörde: 

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
 

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich 
nach vorliegendem Antrag aus den hierfür maßgebenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie ggf. Be-
sonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Klauseln, 
Pauschaldeklarationen und Sicherungsrichtlinien sowie 
den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Unterlagen ent-
halten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung. 
 
 

4. Gesamtpreis der Versicherung 

Der konkrete Gesamtpreis (Beitrag) zur Versicherung ist 
im Angebot bzw. Antrag detailliert ausgewiesen. 
 
 

5. Zusätzliche Kosten 

Besondere Gebühren und Kosten werden, mit Ausnahme 
der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ge-
nannten, nicht erhoben. 
 
 

6. Beitragszahlung 

Grundsätze: 

Die Grundsätze der Beitragszahlung sind in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen beschrieben. 

Die Folgebeiträge sind jeweils am Ersten des Monats 
fällig, in dem die neue Versicherungsperiode beginnt. Bei 
Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am Ersten 
des jeweiligen Monats zu zahlen, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. 

Für monatliche Zahlungsweise ist die Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates Voraussetzung. Ist monatliche 
Zahlungsweise vereinbart und entfällt das SEPA-Last-
schriftmandat oder kann eine Abbuchung nicht durchge-
führt werden, so wird auf vierteljährliche Zahlungsweise 
umgestellt. 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
gilt Folgendes: 

Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden 
Versicherungsbeiträge zu Lasten des von Ihnen genannten 
Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuzie-
hen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Kosten aus dem Wider-
spruch gegen eine berechtigte Abbuchung oder Rücklast-
schrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu 
Ihren Lasten. 

Sie können innerhalb von acht Wochen � beginnend mit 
dem Belastungsdatum � die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen 

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Ange-
botsinformationen bzgl. der Bedingungen, Bestimmungen 
und Beiträge ist auf zwei Monate befristet, sofern nicht im 
Angebot ein anderer Zeitraum benannt ist. 
 
 

8. Zustandekommen des Vertrages / Vertragsbeginn / 
Antragsbindefrist 

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins beim Versicherungsnehmer zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist zahlt. 

An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden. 
 
 

9. Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung 

Versicherungsverträge von ein- und mehrjähriger Dauer 
verlängern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, 
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wenn eine Kündigung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf einem der 
beiden Vertragspartner zugegangen ist. 
 
 

10. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 

Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr 
als drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende 
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten seitens des Ver-
sicherungsnehmers gekündigt werden. 

Eine Kündigung des Vertrages ist nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist beim Versicherer eingetroffen ist. 

Weitere Möglichkeiten der Vertragsbeendigung enthalten 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
 

11. Gerichtsstand / Anwendbares Recht 

Gerichtsstand: 

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag ergeben sich aus den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 

Anwendbares Recht: 

Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 
 

12. Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 

13. Schlichtung / Beschwerde 

Die RheinLand Versicherungs AG ist Mitglied im Verein 
�Versicherungsombudsmann e.V.�. Bei Meinungsverschie-
denheiten im Zusammenhang mit dem Versicherungsver-
trag besteht somit die Möglichkeit des Streitschlichtungs-
verfahrens vor dem Versicherungsombudsmann e. V., 
sofern der Versicherungsvertrag von Ihnen als natürliche 
Person abgeschlossen wurde und weder Ihrer gewerbli-
chen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zuzurechnen ist: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de). 

Weiterhin können Sie eine Beschwerde an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn (www.bafin.de), richten. 

Unabhängig hiervon können Sie den Rechtsweg nutzen. 
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II. Widerrufsbelehrung 
 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
 der Versicherungsschein, 
 die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das 

Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarif-
bestimmungen, 

 diese Belehrung, 
 das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

(sofern gesetzlich vorgeschrieben), 
 und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informa-

tionen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
RheinLand Versicherungs AG, RheinLandplatz, 41460 Neuss, 
E-Mail: betrieb@rheinland-versicherungen.de, Telefax 02131 
290-13300. 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträ-
ge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt errechnet: 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestan-
den hat, multipliziert mit 
 1/360 des jährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
 1/180 des halbjährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
 1/90 des vierteljährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
 1/30 des monatlichen Gesamtbeitrags. 

Den Gesamtbeitrag und die von Ihnen gewünschte Zah-
lungsweise finden Sie im Antrag im Teil der Beitragsbe-
rechnung. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 
 

Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn 
erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren 
Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt: 
 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfü-
gung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Nieder-

lassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 

anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 

insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit 
der Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Bei-
träge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versiche-
rungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsver-
träge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht 
angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen 
seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise von Beiträgen; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des 
Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, ins-
besondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, ins-
besondere Namen und Anschrift derjenigen Person, ge-
genüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschließlich Informationen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenen-
falls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedür-
fen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht 
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die 

in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Ver-
sicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommuni-
kation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und ge-
gebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang, 
dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
unberührt bleibt;  

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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III. Wichtige Hinweise zur Erhaltung des Versicherungsschutzes 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

Wer diese Hinweise nicht beachtet, läuft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren! 

 
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss � Vorvertragliche 
Anzeigepflichten 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß 
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die dort gestell-
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmit-
telbar gegenüber der RheinLand Versicherungs AG, 
RheinLandplatz, 41460 Neuss, in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige An-
gaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachste-
henden Information entnehmen. 

 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflich-
tet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver-
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässig-
keit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-

cherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, 
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, 
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-

de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfäl-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Anfechtung 

Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag 
auch anfechten. 
 
6. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine 
andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellver-
treter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 

Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen 
in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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Datenschutzhinweise 
 

I. Informationen der RheinLand Versicherungs AG 
 
 

I.1 Vorbemerkung

Die RheinLand Versicherungs AG gehört zusammen mit 
 der Rhion Versicherung AG und 
 der Credit Life AG 

zur RheinLand Versicherungsgruppe. 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
RheinLand Versicherungs AG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Diese Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 

Mit einem internetfähigen Endgerät (Smart-
phone, Tablet etc.) und einem entsprechen-
den QR-Code-Reader können Sie den 
nebenstehenden Code direkt einscannen 
und damit unkompliziert die Seite aufrufen. 
 
 

I.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

RheinLand Versicherungs AG 
RheinLandplatz 
41460 Neuss 

Telefon 02131 290-0 
Telefax 02131 290-13555 
E-Mail info-it@rheinland-versicherungen.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per 
Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz – Daten-
schutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 

datenschutz@rheinland-versicherungen.de 
 
 

I.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen 
der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unter-
nehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die deutsche Ver-
sicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet abrufen unter: 

www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Sta-
tistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Zudem verarbei-
ten und nutzen wir – soweit für die Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten 
aller Verträge, die bei einem zur RheinLand Versiche-
rungsgruppe gehörenden Unternehmen bestehen, sowie 
von für Sie zuständigen Vermittlern, deren Führungskräf-
ten und Fachbetreuern/Beratern/Partnern oder von sons-
tigen Dritten zulässigerweise für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Bera-
tung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen, Erfüllung des Vertrages oder 
für umfassende Auskunftserteilungen. 

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Meldever-
zeichnisse, Grundbücher, Presse, Medien) zulässiger-
weise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesund-
heitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsver-
trages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Artikel 9 Absatz 2 a) in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO 
ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j) DSGVO 
in Verbindung mit § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-
dukte und für andere Produkte der Unternehmen der 
RheinLand Versicherungsgruppe und deren Koopera-
tionspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, ins-
besondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung 
von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hin-
deuten können. 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
der Bearbeitung im Leistungs- bzw. Schadenfall dient 
und/oder der Vertragsdurchführung, sind Rechtsgrund-
lagen für die Datenverarbeitung Artikel 6 Absatz 1 f) und 
Artikel 9 Absatz 2 f) DSGVO. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Zusätzlich sind wir in Einzelfällen aufgrund geld-
wäscherechtlicher Vorgaben gesetzlich dazu verpflichtet, 
Sie in der Vertrags-, Leistungs- bzw. Schadenbearbei-
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tung, etwa anhand Ihres Personalausweises zu identifi-
zieren, z. B. zur Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- 
und Geldwäscheprävention, Leistungsberechtigung. Damit 
wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kön-
nen, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 
die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Sollten Sie uns die notwendigen Informa-
tionen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen 
wir eine Durchführung und Abwicklung des Vertrages nicht 
vornehmen. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir 
Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber 
zuvor informieren. 
 
 

I.4 Kategorien von Empfängern  
der personenbezogenen Daten 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen 
Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, 
für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbei-
tung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbei-
tet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbei-
tung teilnehmen. 

Weitergabe an (potentielle) Mitversicherer: 

Im Bereich der Wohngebäudeversicherung kommt der von 
Ihnen beantragte Versicherungsvertrag mit uns und ggf. 
weiteren Mitversicherern zustande, die ebenfalls Ver-
tragspartner werden, weswegen wir Ihre uns mitgeteilten 
personenbezogenen Daten nach Antragstellung zwecks 
Risikoprüfung an diese potentiellen Mitversicherer und im 
Schadenfall zwecks Leistungsprüfung an den/die jeweils 
mithaftenden Mitversicherer weitergeben. Den/die jeweils 
mithaftenden Mitversicherer können Sie dem Versiche-
rungsschein Ihrer Wohngebäudeversicherung entnehmen. 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Über-
sicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version  
im Internet unter www.rheinland-versicherungen.de/ 
datenschutz entnehmen. 

Gerne senden wir Ihnen diese Liste auch auf Anfrage 
postalisch zu. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden).

I.5 Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene 
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche 
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

I.6 Betroffenenrechte 

Sie können unter der in Ziffer I.2 genannten Adresse 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwer-
bung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung 
sprechen. 

I.7 Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den unter Ziffer I.2 genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 – 4 
40213 Düsseldorf. 

I.8 Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft 

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im 
Rahmen der Schadenbearbeitung können unter Umstän-
den Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifi-
kationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Anga-
ben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) an die Besurance HIS 
GmbH übermittelt (HIS-Anfrage) werden.

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der 
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versi-
cherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
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Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den 
beiliegenden Hinweisen zum HIS unter Ziffer II. 
 
 

I.9 Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsver-
trages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei 
Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 
 
 

I.10 Bonitätsauskünfte 

Zum Zweck der Bonitätsprüfung übermitteln wir Ihre Daten 
(Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) an die infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden 
sowie an die Creditreform Boniversum GmbH, Hammfeld-
damm 13, 41460 Neuss. Diese übermitteln uns gegebe-
nenfalls die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespei-
cherten Adress- und Bonitätsdaten, einschließlich auf der 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelter 
Scorewerte, sofern wir unser berechtigtes Interesse 
glaubhaft dargelegt haben. Bei der Berechnung des 
Scorewertes werden u. a. auch Anschriftendaten genutzt. 

Weitere Auskünfte hierzu erhalten Sie im Internet unter 
www.rheinland-versicherungen.de/datenschutz. 

Ferner kann es sein, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten über die Beantragung, die Durchführung und Be-
endigung dieses Versicherungsvertrages an die SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden über-
mitteln. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA 
können im Internet unter www.schufa.de/datenschutz ein-
gesehen werden. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 
Absatz 1 b) und 1 f) DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO dürfen nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen. 
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden. 

Gerne übermitteln wir Ihnen die Informationen zu den 
jeweiligen Auskunfteien auf Anfrage auch postalisch. 

I.11 Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Dritt-
land durch die EU-Kommission ein angemessenes Daten-
schutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardver-
tragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information 
dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren 
Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den bei 
Ziffer I.2 genannten Kontaktinformationen anfordern. 

I.12 Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, die wir bei der An-
tragsstellung erfragen, sowie aufgrund ggf. von Dritten 
hierzu übermittelter Informationen entscheiden wir in 
einigen Sparten vollautomatisiert, also computergestützt 
nach bestimmten Regeln und ohne menschlichen Ein-
fluss bzw. ohne Prüfung durch Mitarbeitende etwa über 
das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, 
mögliche Risikoausschlüsse oder die Höhe des von Ihnen 
zu zahlenden Versicherungsbeitrags. 

Diese Entscheidungen beruhen auf zuvor von uns festge-
legten Regeln und Methoden zur Gewichtung der Infor-
mationen. Diese richten sich nach versicherungsmathe-
matischen Kriterien und Kalkulationen. 

Sofern eine solche Entscheidung für Sie negative Rechts-
folgen oder eine vergleichbar erhebliche Beeinträchtigung 
zur Folge hat und Sie mit ihr nicht einverstanden sind, 
haben Sie die Möglichkeit, diese bei uns zu beanstanden 
und Ihren Standpunkt darzulegen. In diesem Fall wird die 
Entscheidung von unseren Mitarbeitenden überprüft. 

I.13 Weiterer Personenkreis 

Haben Sie uns neben Ihren eigenen personenbezogenen 
Daten auch Daten weiterer Personen genannt (z. B. mit-
versicherte Personen/bezugsberechtigte Personen/Lebens-
partner, abweichende Kontoinhaber etc.), geben Sie die 
vorliegenden Informationen zur Verwendung der Daten 
bitte auch an diese weiter. 

 
 

II. Information über den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH  
auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 

 
 

II.1 Vorbemerkung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es 
notwendig werden kann, dass wir bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schaden-
bearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeug-
identifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie 
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift, frühere Anschriften) an die Besurance HIS 
GmbH übermitteln (HIS-Anfrage). 
 
 

II.2 Zwecke der Datenverarbeitung  
der Besurance HIS GmbH 

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrecht-
lich Verantwortliche das „Hinweis- und Informationssys-

tem HIS der Versicherungswirtschaft“ (HIS). Sie verarbei-
tet darin personenbezogene Daten, um die Versiche-
rungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungs-
anträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich 
bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder 
um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. 
Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei 
verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten 
können. 

Die Besurance HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, 
ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsob-
jekt im HIS Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versi-
cherungsfall hindeuten können und übermittelt diese ggf. 
an anfragende Versicherungsunternehmen. Solche Infor-
mationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
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eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmelden-
den Versicherungsunternehmen gesondert informiert 
worden sind. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie unter: 
www.besurance-his.de. 
 
 

II.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene 
Daten auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO. 
Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen. 

Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidun-
gen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den 
Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für 
die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

 

II.4 Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH 

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden. 
 
 

II.5 Kategorien der personenbezogenen Daten 

Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der Besurance 
HIS GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw.  
-sparte – die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen 
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäude-
informationen) sowie das anfragende Versicherungsunter-
nehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die 
Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen 
gesondert informiert werden, speichert die Besurance HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unre-
gelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informa-
tionen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungs-
sparte Kfz können dies z. B. Informationen zu Fahrzeugen 
sein wie Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffäl-
ligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung. Gebäude-
bezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend ge-
machter Gebäudeschäden. 
 
 

II.6 Kategorien von Empfängern 
der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunterneh-
men mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im 
Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche 
Ermittlungsbehörden. 
 
 

II.7 Dauer der Datenspeicherung 

Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen über 
Personen gemäß Artikel 17 Absatz 1 a) DSGVO nur für 
eine bestimmte Zeit. 

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei 
Jahren gelöscht. 

Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und 
Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten 
werden am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstma-

liger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeit-
raum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, 
führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personen-
bezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale 
Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre. 

II.8 Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf 
Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel 15 bis 18 DSGVO 
können gegenüber der Besurance HIS GmbH unter der in 
Ziffer II.9 genannten Adresse geltend gemacht werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die 
Besurance HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Strese-
mann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsicht-
lich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das 
Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde zuständig. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Daten-
verarbeitung aus Gründen, die sich aus der beson-
deren Situation der betroffenen Person ergeben, 
unter der nachfolgend genannten Adresse (siehe 
Ziffer II.9) widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance 
HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu 
Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen welche Da-
ten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die Besurance HIS 
GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine 
sogenannte Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu 
berücksichtigen, dass die Besurance HIS GmbH aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische 
Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung 
Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Miss-
brauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die Besurance 
HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen: 

 Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum; 

 aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 
Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre; 

 ggf. Fahrzeug-Identifikationsnummer des Fahrzeugs. 
Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer 
Kopie der Zulassungsbescheinigung I oder II zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich; 

 Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des 
letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen 
Dokuments erforderlich, das das Eigentum belegt 
(z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und 
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der Besurance HIS 
GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstaus-
kunft auch über das Internet unter: www.besurance-
HIS.de/selbstauskunft bei der Besurance HIS GmbH 
beantragen. 

II.9 Kontaktdaten des Unternehmens 
und des Datenschutzbeauftragten 

Besurance HIS GmbH 
Daimlerring 4 
65205 Wiesbaden 

info@besurance-his.de 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance 
HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, z. Hd. 
Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender 
Adresse erreichbar: his-datenschutz@besurance-his.de. 
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Dienstleisterliste 
 

Liste der Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Daten � insbesondere auch 
Gesundheitsdaten � von den nachfolgend genannten Konzerngesellschaften erhalten,  

mit Angabe des jeweiligen Verarbeitungszwecks 
 

Stand 01.12.2024 
 
 

I. Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe 

(1) RheinLand Versicherungs AG (2) Rhion Versicherung AG (3) Credit Life AG 
 
 

II. Empfänger, die personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter oder in eigener Verantwortung erhalten 

a) in Einzelnennung 

Daten übertragende 
Stelle gemäß Ziffer I Empfänger 

Hauptgegenstand der Verarbeitung 
durch den Empfänger 

Gesundheits-
daten 

(1), (2), (3) GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern nein 

(1), (2), (3) APRIL Deutschland AG Antragsbearbeitung nein 

(1), (2) PropertyExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein 

(1), (2) ControlExpert GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung nein 

(1), (2) Europ Assistance SA, Ndlg. für Deutschland Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(1), (2) ROLAND Assistance GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(1) IMA Deutschland GmbH Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(1) DOMCURA AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

(1), (3) Credit Life & DEVK Vermittlungs GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(1), (3) IMB Consult GmbH medizinische Begutachtung ja 

(1), (2) Actineo GmbH Bearbeitung und Aufbereitung medizinischer Belege ja 

(1), (2), (3) Generali Deutschland Services GmbH Druck und Versand ja 

(1), (2) RH Digital Company GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(1) rh.connect GmbH Antrags-, Schaden- und Leistungsbearbeitung ja 

(3) Proventem GmbH Leistungsbearbeitung ja 

(3) IDnow GmbH Identifizierung nach GWG, elektronische Signatur ja 

(3) SCHUFA Holding AG Identifizierung nach GWG nein 
 

b) in Kategorien Dienstleistung / Aufgabe Hauptgegenstand der Verarbeitung 
Gesundheits-

daten 

 Adressermittler Adressprüfung nein 

 Aktenlager Lagerung von Akten ja 

 Aktenvernichtung Vernichtung von Akten und Unterlagen ja 

 Assisteure, Rehadienste Assistanceleistungen ja 

 Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekämpfung in Einzelfällen ja 

 Forderungsmanagement Realisierung von Forderungen nein 

 Gutachter, Ärzte, Dolmetscher Antrags-/Leistungsprüfung, medizin. Untersuchungen teilweise ja 

 Handwerker Reparaturen und Sanierungen nein 

 IT-Dienstleistungen Bereitstellung/Wartung von Systemen/Anwendungen ja 

 Lettershops, Druckereien Druck und Versand  nein 

 Marketingagenturen/Provider Marketingaktionen nein 

 Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein 

 (Mit-)Versicherer (Mit-)Übernahme von Versicherungsrisiken teilweise ja 

 Rechtsanwälte Anwaltliche Dienstleistungen teilweise ja 

 Rückversicherer Monitoring teilweise ja 

 Servicekartenhersteller Kundenkarten nein 

 Werkstätten Reparaturen nein 

 Wirtschaftsauskunftsunternehmen Recherchen, Auskünfte nein 
 


